
Multiple files are bound together in this PDF Package.

Adobe recommends using Adobe Reader or Adobe Acrobat version 8 or later to work with 
documents contained within a PDF Package. By updating to the latest version, you’ll enjoy 
the following benefits:  

•  Efficient, integrated PDF viewing 

•  Easy printing 

•  Quick searches 

Don’t have the latest version of Adobe Reader?  

Click here to download the latest version of Adobe Reader

If you already have Adobe Reader 8, 
click a file in this PDF Package to view it.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html




  
 
 
 
 
 
 
 


GROSSER  LANDRAT  DER  LANDSCHAFT  DAVOS  GEMEINDE 
 
 


AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
 
 
 
 
 


E I N L A D U N G 
 
 


zur 
 
 


3. Sitzung des Grossen Landrates 
 
 


auf 
 
 


Donnerstag, 26. März 2009, 14.00 Uhr 
 
 


im Landratssaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 3. Ratssitzung einzuladen und unterbreite 
Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
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1. Protokoll 


 
 Das Protokoll der Sitzung vom 19. Februar 2009 sowie alle übrigen Unterlagen liegen 


ab sofort für die Mitglieder des Grossen Landrates im Büro Nr. 25 zur Einsichtnahme 
auf. 


 
 
2. Postulat Kamnik/Markutt betreffend Umgang der Gemeinde mit Kunstwerken –  
 Frage der Überweisung 


 
 Beilage Nr. 16: Antrag des Kleinen Landrates vom 10. März 2009 
 
 Beilage Nr. 17: Postulat von Florian Kamnik und Christian Markutt vom  
  10. Dezember 2008 
 
 
3. Postulat Pilman / Stoffel / Valär / Radelow-Fopp betreffend Gesamtkonzept für 
 den rollenden und ruhenden Verkehr im städtischen Davos – Frage der  
 Überweisung 
 
 Beilage Nr. 18: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. März 2009 
 
 Beilage Nr. 19: Postulat Vladimir Pilman, Werner Stoffel, Simi Valär, Franziska  
  Radelow-Fopp betreffend Gesamtkonzept für den rollenden und  
  ruhenden Verkehr im städtischen Davos vom 8. Januar 2009 
 
 
4. Postulat SVP-Fraktion betreffend Verkehrskonzept Davos – Frage der  
 Überweisung 
 
 Beilage Nr. 20: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. März 2009 


 
Beilage Nr. 21: Postulat SVP-Fraktion betreffend Verkehrskonzept Davos vom  


  6. Januar 2009 
 
 


5. Postulat Hans Vetsch betreffend Verminderung des Individualverkehrs und  
Förderung des öffentlichen Verkehrs in Davos – Frage der Überweisung 


 
 Beilage Nr. 22: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. März 2009 
 
 Beilage Nr. 23: Postulat Hans Vetsch betreffend Verminderung des Individualver- 


kehrs und Förderung des öffentlichen Verkehrs in Davos vom 5. Ja-
nuar 2009 
 
 


6. Befristete Arbeitseinsätze für SozialhilfebezügerInnen in den Betrieben der  
 Landschaft Davos Gemeinde 
 
 Beilage Nr. 24: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. März 2009 
 
 Beilage Nr. 25: Rechnungsbeispiele 
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7. Interpellation Stephan Huber betreffend EWD im Spannungsfeld eines liberali-


sierten Strommarktes – Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
 Beilage Nr. 26: Stellungnahme des Kleinen Landrates vom 10. März 2009 
 
 Beilage Nr. 27: Interpellation Stephan Huber vom 18. Februar 2009 – EWD im Span-


nungsfeld eines liberalisierten Strommarktes 
 
 
8. Vergabe Baurechtsvertrag betreffend Liegenschaft Von-Sprecher-Haus 
 
 Beilage Nr. 28: Antrag des Kleinen Landrates vom 10. März 2009 
 
 Auflageakten:  - Baurechts- und Kaufvertrag 
   - Konzepte Oberrauch / GRF 
 
 
9. Neubau Reservoir Chumma – Projektgenehmigung und Verpflichtungskredit 
 
 Beilage Nr. 29: Antrag des Kleinen Landrates vom 10. März 2009 
 
 Auflageakten:  Projektmappe vom November 2008 
 
 
10. Persönliche Vorstösse 
 
 
11. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
 
 
Anschliessend an die ordentliche Sitzung 
 
Öffentliche Präsentation und Erläuterungen zu Wertschöpfung und Standortqualität von 
Davos aus Sicht der Davoser Forschungsinstitute, Dr. Britta Allgöwer, Geschäftsführerin 
Wissensstadt Davos. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 


 
 


Mit freundlichen Grüssen 
 


NAMENS DES GROSSEN LANDRATES 
Der Landratspräsident 


 
 


 
 
 


Dino Brazerol 
 
 
Davos, 11. März 2009 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
10.03.2009 -- 09-210  K5.1.5 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
 


Postulat Kamnik/Markutt betreffend Umgang der Gemeinde 
mit Kunstwerken – Frage der Überweisung 


 
 
 
1. Veranlassung 
 
Die Landräte Florian Kamnik und Christian Markutt haben am 10. Dezember 2008 ein Postulat 
betreffend "Umgang der Gemeinde mit Kunstwerken" eingereicht. Anlass für diesen politischen 
Vorstoss war die Ausstellung der Collagen von Thomas Hirschhorn im Landratssaal, die am 2. 
Dezember 2008 eröffnet wurde. Aus Sicht der Postulanten erscheint dieses Werk im Umfeld des 
Grossen Landrates und seiner Sitzungen ausserordentlich unpassend. Der Grosse Landrat soll 
nach Meinung der Postulanten bestimmen können, in welcher Umgebung er seine Sitzungen ab-
hält. 
 
In diesem Zusammenhang wird der Kleine Landrat ersucht, 1. den Umgang der Gemeinde mit 
neu zu erwerbenden und bestehenden Kunstwerken zu überprüfen und dem Grossen Landrat 
Bericht zu erstatten. Konkret soll der Wille des Grossen Landrates festgestellt werden, ob die 
Werke von Thomas Hirschhorn im Landratssaal weiter auszustellen sind. Es wird unter Punkt 2 
festgestellt, dass die Kulturkommission Kunstwerke kaufe, obwohl der Gemeinde der geeignete 
Platz für die Ausstellung fehle. 3. wird nach den Kriterien für den Erwerb von Kunstwerken ge-
fragt. Schliesslich fragen die Postulanten unter Punkt 4, ob die Aufenthaltsorte aller Werke be-
kannt seien und ob es auch im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Steuergeldern ei-
ne Verkaufsstrategie gebe. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Der Kleine Landrat nimmt zum Inhalt des Postulates wie folgt Stellung: 
 
 
Grundlagen 
 
Vorerst ist auf die gesetzlichen Grundlagen sowie auf die erlassenen Ausführungsbestimmungen 
und Reglemente zu verweisen. Am 25. November 1999 verabschiedete der Grosse Landrat mit 
14 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung ein Kreditbegehren für die jährliche Anschaffung eines 
Kunstwerkes in der Höhe von maximal Fr. 10'000.–. Am 26. September 2006 ergänzte der Kleine 
Landrat das Landschaftsgesetz über die Förderung von Kultur, Wissenschaft, Forschung und Bil-
dung in der Landschaft Davos mit folgenden Bestimmungen: 
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Reglement für den Aufbau einer Sammlung Bildende Kunst 
 
1. Die Kulturkommission Davos wird mit dem Aufbau einer Sammlung Bildende Kunst mit zeitge-


nössischen Werken beauftragt. 
 
2. Aus dem Kulturfonds der Landschaft Davos steht jährlich ein Betrag von maximal Fr. 10'000.– 


zur Verfügung. Dieser Betrag kann nicht zur Kumulation des Ankaufspreises auf das Folgejahr 
übertragen werden. 


 
3. Für den Kauf kommen Werke von in der Landschaft Davos lebenden oder mit Davos eng ver-


bundenen Künstlerinnen und Künstlern in Frage. 
 
4. Der Aufbau der Sammlung erfolgt nach einem durch das Gremium im Einvernehmen mit der 


Kulturkommission erstellten Kriterienkatalog. 
 
5. Das Gremium besteht aus: 
 


- 3 Mitgliedern der Kulturkommission Davos 
- 1 externe/r Fachfrau / Fachmann 
- 1 Mitglied des Kleinen Landrates 


 
Das Gremium trifft eine Auswahl und stellt der Kulturkommission Davos Antrag zum Kauf ei-
nes Werkes. 


 
6. Die Kulturkommission Davos bestimmt ihre Mitglieder für das Gremium und die Fachfrau / den 


Fachmann. Der Kleine Landrat delegiert einen Vertreter / eine Vertreterin in dieses Gremium. 
 
7. Über den Ankauf und Standort der Werke entscheidet die Kulturkommission Davos. Sie ist 


auch für die Inventarisierung der Werke verantwortlich. 
 
8. Die gekauften Werke sollen in Gebäuden und Plätzen der Landschaft Davos Gemeinde der 


Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
 
9. Dieses Reglement tritt mit der Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig wird das bisherige Reg-


lement, vom Kleinen Landrat erlassen am 11. Dezember 2001, aufgehoben. 
 
 
Gremium Sammlung Bildende Kunst 
 
Am 5. September 2006 genehmigte der Kleine Landrat die neue Zusammensetzung des Gremi-
ums Sammlung Bildende Kunst wie folgt: 
 


• Ruth Senn, Mitglied der Kulturkommission, Leiterin Gremium 
 
• Hans Peter Michel, Landammann, Vertreter des Kleinen Landrates / Mitglied der Kultur-


kommission 
 
• Beat Rüttimann, Mitglied der Kulturkommission 
 
• Alexander Wilhelm, Mitglied der Kulturkommission 
 
• Dr. Thomas Spielmann, externe Fachperson 
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Standorte der Kunstwerke 
 
Nachdem die Kulturkommission verschiedene Standorte für das Ausstellen von Kunstwerken ge-
prüft hatte und für die Werke von Thomas Hirschhorn keine befriedigende Lösung gefunden wer-
den konnte, wurde auf Hinweis des Hochbauamtes auch der Standort Landratssaal evaluiert. Die 
Kulturkommission beurteilt diesen Standort als geeignet. Nachdem sich der Kleine Landrat – als 
operativ zuständige Behörde für den Bereich Liegenschaften – mit diesem Vorschlag einverstan-
den erklärte, wurde anlässlich einer Ratsbürositzung dem Parlamentspräsidium der Vorschlag 
des Landratssaals als Standort für die Hirschhorn-Werke unterbreitet. Der Landratspräsident als 
Vorsitzender des Parlaments stimmte dem geplanten Vorgehen zu. 
 
Der Ankauf von Kunstwerken und deren Aufbewahrungsort zeigt nachfolgende Tabelle: 
 
Beschlüsse Künstler/in Werk Standort Preis bezahlt am 


KLR 
11.12.2001 


Ruth 
Senn 


Bild Nr. 
16/2000 aus 
der Serie 
"Quadrat im 
Quadrat", 6 
Einzelblätter 
Entstehungs-
zeichnungen 


Treppenhaus 
Rathaus, 
3. Stock  


Fr. 
10'000.– 


20.03.2002 


KLR 
26.11.2002 


Eduard 
Wurster 


Werkgruppe 
aus den Jahren 
1997 und 1998 
(3 Bilder) 


Treppenhaus 
Rathaus, 
1. Stock 


Fr. 
10'000.– 


20.01.2003 


KLR 
16.09.2003 


Katharina 
Büche 


2 Ölbilder Treppenhaus 
Rathaus, 
4. Stock 


Fr. 
10'000.– 


08.11.2003 


KLR 
13.07.2004 
13.09.2004 
 


Thomas 
Spielmann 


Skulptur Kurpark Fr. 
15'107.05 
inkl. Installation 


13.10.2004 


Kulturkomm. 
13.06.2005 
05.09.2005 


Jules 
Spinatsch 


Panorama, 
Temporary Dis-
comfort Nr. 2/5, 
dazu als Ge-
schenk: Pano-
rama, Tempo-
rary Discomfort 
(kleinere For-
mate) Nr. 3/5 
und Nr. 2/5 


zurzeit in einem 
Lagerraum, 
Bahnhofstr. 19, 
Davos Dorf 


Fr. 
11'420.– 


16.07.2005 


Kulturkomm. Thomas 
Hirschhorn 


"Because, Be-
cause" 
(Serie aus 4 
Werken) 


Landratssaal, 
ehemaliges 
Postgebäude 


Fr. 
10'000.– 


27.05.2008 


 
 
Tätigkeit der Kulturkommission 
 
Der Kleine Landrat hält fest, dass keine, wie sich die Postulanten äussern, "Ungereimtheiten" 
betreffend Anschaffung einer Sammlung Bildender Kunst bestehen. Die Kulturkommission hat 
sich bei ihrer Tätigkeit an das Reglement für den Aufbau einer Sammlung Bildende Kunst gehal-
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ten, das Gremium wurde vorschriftsgemäss gebildet und die Kriterien zur Anschaffung, wie sie im 
Reglement Ziffer 3 definiert wurden, sind eingehalten worden. Der Kleine Landrat erachtet es als 
wichtig, dass das Fachgremium mit wenig einschränkenden Rahmenbedingungen seine Ent-
scheidungen treffen kann. Die Politik soll den Rahmen definieren, die Höhe der Mittel festlegen. 
Auch ist es legitim, sich kritisch zu äussern. Die Politik soll aber nicht mit Mehrheitsentscheiden 
bestimmen, was künstlerisch wertvoll ist. Mit dieser Einschätzung ist der Kleine Landrat nicht al-
leine. Anlässlich der Eintretensdebatte des Grossen Landrates am 25. November 1999 forderte 
der damalige Landrat Hans Laely, "…dass die Kompetenz für die Auswahl dieser Kunstwerke bei 
der Kulturkommission bleiben soll. Diese Entscheidungen seien nicht durch die politischen Ent-
scheidungsträger zu fällen, sondern durch Fachgremien…". 
 
Weiter beurteilt es die Exekutive als gesetzeskonform, wenn die Kulturkommission im Einver-
nehmen mit der Exekutive bestimmt, wo die Kunstwerke angebracht werden (siehe Regl. Ziffer 7). 
Zusätzlich war das Vorgehen mit Landratspräsident Josias Müller abgesprochen. Es liegt jedoch 
weder im Interesse der Kulturkommission noch des Kleinen Landrates, Kunstwerke im Landrats-
saal gegen Willen und Wunsch der Hauptnutzer, nämlich den Mitgliedern des Grossen Landrates, 
zu platzieren. Darum wird ein diesbezüglicher Mehrheitsentscheid, auch wenn er nur konsultati-
ven Charakter haben kann, umgesetzt. 
 
Obwohl gemäss den geltenden Richtlinien die Kulturkommission korrekt handelte, ist auch der 
Kleine Landrat der Ansicht, dass die Kulturkommission künftig berücksichtigen sollte, vor dem 
Erwerb eines Kunstwerkes den geeigneten Standort zu definieren. 
 
Es bleibt festzuhalten, dass betreffend der Frage nach der Verkaufsstrategie und dem Hinweis 
um verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern in erster Linie nicht Sache des Kleinen 
Landrates sondern des Grossen Landrates ist. Gemäss seinem Beschluss vom 25. November 
1999 ist die rechtliche Basis für die Ausgabe von Fr. 10'000.– pro Jahr vorhanden, eine Veräus-
serung ist weder in diesem Beschluss noch im zuständigen Reglement vorgesehen. Der Grosse 
Landrat soll bestimmen, ob mit dem Aufbau einer Sammlung für Bildende Kunst weitergefahren 
werden soll. 
 
 
Die Werke von Thomas Hirschhorn 
 
Die Werke des Davoser Künstlers Thomas Hirschhorn sind umstritten. Während er in Künstler-
kreisen als ein wichtiger zeitgenössischer Schweizer Künstler, mit Ausstellungen in Paris und 
New York, gilt, können zahlreiche Leute mit diesen Werken kaum etwas anfangen, ja sie fühlen 
sich provoziert und unangenehm betroffen. Nachfolgend sollen Fachpersonen und der Künstler, 
Thomas Hirschhorn, selbst zu Worte kommen. Gerechtigkeitshalber sei darauf hingewiesen, dass 
sich auch Fachleute täuschen können und dass es auch von der Bevölkerung kritisierte Künstler 
gab, die nie berühmt und geachtet wurden. 
 
Dr. Karin Schick, Direktorin Kirchner-Museum: 
 
Bildende Künstler bekundeten in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Schwierigkeiten, 
Anerkennung zu finden. So sind etwa die Begriffe Barock (1600-1770) oder Impressionismus 
(spätes 19. Jh.) – die heute als wertfreie kunstgeschichtliche Bestimmungen gelten – ursprünglich 
abschätzig gemeint gewesen und von Kritikern der Bewegung eingeführt worden. 
 
 
Nathalie Padlina, Leiterin Kultursekretariat: 
 
Kunst wurde angegriffen oder abgelehnt, weil sie nicht dem herrschenden Geschmack entsprach, 
weil Künstler bewusst neue Wege beschreiten wollten, weil sie in ihren Werken ungewohnte In-
halte oder Formen präsentierten, weil sie der Gesellschaft einen Spiegel vorhielten. 
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Susanne Kulli, Hirschhorns Zürcher Galeristin: 
 
Ich verstehe die Irritation einiger Davoser Landräte und einiger Betrachtenden angesichts der 
Collagen von Thomas Hirschhorn. Selbst Thomas Hirschhorn versteht sie! Zu bedenken ist aber: 
Hirschhorn will in seinem Werk nicht unflätig sein. Er fühlt bloss der Zeit auf den Nerv – und trifft 
ihn! 
 
Zurzeit zeige ich in meiner Galerie Hirschhorns "Ur-Collagen". Auffällig ist, dass sich besonders 
viele männliche Besucher von Hirschhorns Collagen stark provoziert fühlen und erklären, so was 
könnten sie nicht ansehen. 
 
Doch Thomas Hirschhorn ist selbst ein sensibler Künstler. Er hat seine Themen nicht erfunden, 
sondern Materialien gefunden, die er zu extrem dichten Collagen zusammensetzt – etwas die 
"schöne" Welt der Models mit dem Grauen von Kriegsschauplätzen. Hirschhorn zeigt die Welt, 
den real existierenden Krieg, wie sie ist. 
 
 
Thomas Hirschhorn: 
 
Ich weiss, dass meine Arbeit zu Reaktionen führen kann. Das ist gar kein Problem für mich – ich 
bin bereit, wegen "Because, Because" jede Kritik (sei sie auch noch so ungerechtfertigt und kurz-
sichtig) einzustecken – schliesslich muss ich als Künstler immer der Erste sein, der für seine Ar-
beit "bezahlt"! 
 
Sie müssen aber auch wissen, dass "Provozieren wollen" oder "einen Skandal machen wollen" 
nie meiner Logik – oder ganz allgemein – nie einer künstlerischen Logik entspricht! Wer das be-
hauptet, versteht nicht, wie und warum ein Künstler arbeitet. 
 
"Provoziert" und "skandalisiert" ist immer nur der, der meint, sich vor etwas schützen zu müssen 
oder schützen zu können – ich aber will souverän und gleichzeitig schutzlos sein! Und ich will, 
dass meine Arbeit sich mit dem harten Kern der Realität konfrontiert – ich weiss, dass sie das 
kann – in Davos und anderswo! 
 
 


Der Kleine Landrat beantragt dem Grossen Landrat: 
 
1. Aufgrund der voranstehenden Ausführungen sei das am 10. Dezember 2008 eingereichte Pos-


tulat der Landräte Florian Kamnik und Christian Markutt betreffend Umgang der Gemeinde mit 
Kunstwerken nicht zu überweisen. 


 
2. Die Collagen "Because, Because" (4 Werke) des Davoser Künstlers Thomas Hirschhorn sollen 


bis auf weiteres ihren Standort im Landratssaal beibehalten. 
 
 


  
 
 
Beilage: Postulat von Florian Kamnik und Christian Markutt vom 10. Dezember 2008 








Florian Kamnik (FDP), Christian Markutt (FDP)


Postulat


Umgang der Gemeinde mit Kunstwerken


Die Kulturkommission der Landschaft Davos Gemeinde und deren Ausschuss
"Bildende Kunst" haben das Werk "Because, Because" des Schweizer Kunstschaf
fenden Thomas Hirschhorn für Fr. 10'000.- erworben. Das Werk - eine Collage
bestehend aus geklebten Papierausschnitten, Aufklebern und Kunststofffolie - wurde
am 2. Dezember 2008 der Öffentlichkeit an seinem künftig vorgesehenen Standort
im Landratssaal präsentiert.


Das Werk soll nach Angaben des Künstlers Gut und Böse darstellen, dies anhand
von arrangierten Objekten, Symbolen und Körperteilen, die Gewalt und Sexualität
verkörpern. Wir sind der Meinung, dass das Werk im Umfeld des Grossen Landrates
und seiner Sitzungen ausserordentlich unpassend erscheint. Der Grosse Landrat
sollte mitbestimmen dürfen, in welcher Umgebung er seine Sitzungen abhält. Dazu
muss er jedoch vorgängig informiert und angefragt werden.


Im Zusammenhang mit der "Hirschhorn-Aktion im Landratssaal" stellen wir Unge
reimtheiten fest, sodass wir den Kleinen Landrat hiermit ersuchen, den Umgang
der Gemeinde mit neu zu erwerbenden und bestehenden Kunstwerken zu
überprüfen und dem Grossen Landrat Bericht zu erstatten. Dabei sollen folgende
Aspekte berücksichtigt werden:


1. Landratssaal als Kunststandort: Der Wille des Grossen Landrates ist festzustel


len, ob einseitige, destruktive und eine gewisse Penetranz beinhaltende Darstel
lungen - wie beispielsweise das Werk von Thomas Hirschhorn - im Landratssaal
ausgestellt werden sollen. Der Landratssaal soll ein Raum der Gemeinschaft,
Meinungsvielfalt, Zusammenarbeit, Zukunftsglaube etc. sein, und diesem An
spruch kann Hirschhorns Werk nicht gerecht werden.


2. Knappe gemeindeeigene Kunststandorte: Die Gemeinde hat nicht erst seit dem
Hirschhorn-Kauf Mühe, geeignete Standorte für erworbene Kunstwerke zu finden.
Die öffentlichen Gebäude in Gemeindebesitz beherbergen oftmals sensible Kund
schaft, sodass praktisch kein nennenswerter Raum für fragwürdige, experimentel
le Werke zur Verfügung steht. Es ist unklar, welche Strategie Kulturkommission
und Kleiner Landrat hier verfolgen. Das heutige Reglement über die Sammlung
Bildende Kunst verlangt: "Die gekauften Werke sollen in Gebäuden und auf Plät
zen der Landschaft Davos Gemeinde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer
den." Fazit: Die Kulturkommission kauft Kunstwerke, und der Gemeinde fehlt der
geeignete Platz, diese vorschriftsgemäss auszustellen.


3. Kriterien für den Erwerb von Kunstwerken: Der Kulturkommission stehen jährlich
max. Fr. 10'000.- für den Ankauf von Kunstwerken zur Verfügung. Ziel ist der
Aufbau einer Sammlung Bildende Kunst. Welchen Kriterien - gemäss Kriterienka
talog des Reglementes über die Sammlung Bildende Kunst - müssen die zu er
werbenden Kunstwerke genügen? Gibt es eine mehrjährige Ankaufsstrategie mit
jährlichem Zukauf? Offenbar werden eilfertig teure Kunstwerke angekauft, für
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welche weder ein geeigneter Standort noch ein wünschbares Publikum vorhan
den sind.


4. Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Kunstwerke: Die Gemeinde besitzt zahl
reiche Kunstwerke. Ist der Gemeinde ihr Kunstschatz und sein Aufenthaltsort im
Detail bekannt? Wieviele Kunstwerke schlummern ungenutzt im Gemeindekeller?
Gibt es infolge knappem Raum eine Ausstellungspolitik? Gibt es eine Verkaufs
strategie?


~
Christian MarkuttFlorian Kamnik


Einem verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern muss auch im Bereich


Kultur und Kunst nachgelebt werd~n. A~ufgrund des widersprüchlichen Verhaltens der


Gemeinde sowie aufgrund einer , eihe offener Fragen über den Umgang der Ge
meinde mit Kunstwerken und de I n weiterem Erwerb sind wir beunruhigt. Für eine


wohlwollende und tiefgreifende P 'fun~ unseres Anliegens danken wir.---= i \/ \


)r~~/~


Davos, 10. Dezember 2008








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
03.03.2009 06.03.2009 09-191  A1.3
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
 


Postulat Pilman / Stoffel / Valär / Radelow-Fopp betreffend 
Gesamtkonzept für den rollenden und ruhenden Verkehr 


im städtischen Davos – Frage der Überweisung 
 
 
Mit dem Postulat vom 8. Januar 2009 wird der Kleine Landrat aufgefordert, noch in diesem Jahr 
ein Gesamtkonzept für den rollenden und ruhenden Verkehr dem Grossen Landrat vorzulegen. In 
sieben Fragen wird der politische Vorstoss konkretisiert. Zusätzlich erwarten die Postulanten eine 
Prioritätenliste, eine Kostenübersicht sowie einen groben Zeitplan. 
 
Im August 2008 wurden der Davoser Bevölkerung sowie den Eigentümern von Zweitwohnungen 
eine Umfrage der Gemeinde Davos in einer Auflage von insgesamt 9'100 Exemplaren zugestellt. 
Anhand von 15 Fragen wurde die Möglichkeit geboten, in den unterschiedlichsten Bereichen zu 
den Leistungen des "Unternehmens Davos" Stellung zu nehmen. 
 
Die Gemeinde hat aus dieser Umfrage 1'068 ausgefüllte Fragebogen zurückerhalten. In Anbe-
tracht, dass es sich dabei pro Fragebogen nicht nur um Einzelpersonen sondern auch um Haus-
halte mit mehreren Personen handelt, ist diese Rücklaufquote erfreulich hoch und hat repräsenta-
tiven Charakter. Obwohl davon auszugehen ist, dass sich vor allem besonders interessierte, en-
gagierte, aber auch kritische Leute zu Wort gemeldet haben, ist das Resultat ermutigend ausge-
fallen. Der Kleine Landrat schliesst daraus, dass die behördliche Ausrichtung, wie sie im Leitbild 
stipuliert wurde, mehrheitsfähig ist. 
 
Ohne an dieser Stelle eine gesamtheitliche Analyse der Umfrage-Auswertung vorzunehmen, ist 
augenfällig, dass der Bereich Verkehr mit 483 eingegangenen Bemerkungen die Gemüter am 
meisten bewegte. Der Kleine Landrat fühlt sich bestärkt in seiner Ansicht, die er auch schon im 
Leitbild postuliert, dass im Bereich Verkehrsberuhigung Handlungsbedarf besteht. 
 
Die drei anfangs Januar 2009 zur Thematik Verkehr – mit ähnlich gelagerter Stossrichtung – ein-
gereichten Postulate zeigen, dass auch der Grosse Landrat in dieser Zielsetzung die Exekutive 
unterstützt. Die erfolgreiche Umsetzung eines technisch, wirtschaftlich, ökologisch und sozial an-
spruchsvollen Projekts im Bereich Verkehr kann nur gelingen, wenn für neue Lösungen eine brei-
te Akzeptanz geschaffen werden kann. Bei jeder Änderung gibt es Teile der Bevölkerung, die pro-
fitieren, und solche, die benachteiligt werden, gibt es Erweiterungen und Einschränkungen, gibt 
es Aufwendungen und Kosten. 
 
Ein konkretes, in die Tat umgesetztes Versuchsprojekt bietet einerseits die Möglichkeit, Daten 
und Fakten zu ermitteln, aber andererseits auch zusammen mit der betroffenen Bevölkerung  
1 zu 1 die Erfahrungen mit den neuen Begebenheiten zu machen und auszuwerten. Ausserdem 
können Massnahmen mit provisorischem Charakter rasch umgesetzt werden. 
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Der Kleine Landrat dankt den Postulanten für ihr Engagement und die vorliegenden Überlegun-
gen. Die Zielrichtung entspricht derjenigen der Exekutive. Bei einer allfälligen definitiven Umset-
zung erfolgreich evaluierter Massnahmen ist die Behörde jedoch auch darauf angewiesen, dass 
der Grosse Landrat projektbegleitende einschneidende, unpopuläre und kostspielige Entscheide 
entsprechend mitträgt. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Das von den Landräten Vladimir Pilman, Werner Stoffel, Simi Valär und Franziska Radelow-Fopp 
am 8. Januar 2009 eingereichte Postulat sei im Sinne der vorstehenden Ausführungen zu über-
weisen. 
 
 


  
 
 
 
Beilage 
- Postulat Vladimir Pilman, Werner Stoffel, Simi Valär, Franziska Radelow-Fopp betreffend Ge-


samtkonzept für den rollenden und ruhenden Verkehr im städtischen Davos vom 8. Januar 
2009 


 








Postulat


Gesamtkonzept für den


rollenden und ruhenden Verkehr im städtischen Davos


Seit Jahren wird über die Verkehrssituation im städtischen Davos diskutiert. Die einheimische


Bevölkerung empfindet das zunehmende Verkehrsaufkommen im stadtischen Davos als eine


Belastung für den Ort und für die Umwelt. Dies zeigen auch die kürzlich publizierten Resultate der


Umfrage 2008 des Kleinen Landrats. Nur 39 Prozent der befragten Einheimischen haben sich mit der


Verkehrssituation zufrieden gezeigt, oder anders formuliert: 61 Prozent der befragten Einheimischen


sind mit der Verkehrssituation unzufrieden. Zudem geben 83 Prozent der Befragten an, dass sie diese


Frage als wichtig erachten. Diese Unzufriedenheit mit der heutigen Situation zeigt sich auch in der


teilweise heftig geführten Diskussion um die beim Siegerprojekt vorgesehenen unterirdischen


Parkplatze der geplanten Kongresszentrumserweiterung.


Deshalb wird der Kleine Landrat aufgefordert, noch in diesem Jahr, ein Gesamtkonzept für den


rollenden und ruhenden Verkehr dem Grossen Landrat vorzulegen. Dabei hat er auch die


künftige Rolle des öffentlichen Verkehrs (vor allem VBD) mit einzubeziehen.


Dabei sollen folgende Punkte berücksichtigt werden:


1. Wie sieht in Zukunft der Verkehrsfluss und das Parkierungssystem im stadtischen Davos


(zwischen Davosersee und Spital bzw. Farbi aus?


2. Welche Lösungen sieht der Kleine Landrat bei den neuralgischen Punkten in Davos Dorf 


namentlich Raum Davosersee (Freizeitverkehr, neue Siedlung Seewiese), Anschluss


Flüelastrasse (Hotel Intercontinental} , Bereich Bahnhof Davos Dorf, Bereich


ParsennparkplatzlSeehofseeli (Bergbahnperimeter).


3. Lösungen der Parkierungssituation im Bereich des Eisstadions/Kirchner


Museum/Kongresszentrum (Parkhaus in diesem Bereich).


4. Lösungen der Verkehrsführung bei der Einführung einer (teilweise) verkehrsfreien oder


verkehrsberuhigten Promenade zwischen Hotel Steigenberger Belvedere und Postplatz.


5. Lösungen bei der Verkehrsführung im Bereich Parkplatz der Jakobshornbahn


(Bergbahnperimeter) und dem Anschluss an die Talstrasse.


6. Verkehrsführung auf der Talstrasse bei einer allfalligen Einführung der (teilweise) verkehrsfreien


oder -beruhigten Promenade.


7. Mögliche Massnahmen, die Umwelt zu entlasten, namentlich ein Umsteigen vom privaten


Fahrzeug zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu fördern.







Weiter wird der Kleine Landrat angehalten,


A. Eine Prioritätsliste bzw. Dringlichkeitsordnung bei den oben aufgeführten Punkten zu


erstellen.


B. Eine grobe Kostenübersicht für die obigen Massnahmen zu erstellen.


C. Einen ungefähren Zeitplan für die Umsetzung der Massnahmen aufzustellen.


Wir sind davon überzeugt, dass eine Lösung der anstehenden Verkehrsproblematik nur im Rahmen


eines Gesamtkonzepts zu langfristig guten Lösungen führen kann. Wir danken dem Kleinen Landrat


für seine wohlwollende pr~9Juyunseres Anliegens.


/ L4t~~ .. -/VI:;imir Pilman


Simi Valär,


Davos,8.Januar2009
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An den Grossen Landrat 
 
 
 


Postulat SVP-Fraktion betreffend Verkehrskonzept Davos 
Frage der Überweisung 


 
 
Mit dem Postulat vom 6. Januar 2009 wird der Kleine Landrat aufgefordert, umgehend ein Ver-
kehrskonzept zu erarbeiten, das die Frage einer zeitweise verkehrsfreien Promenade themati-
siert. Auch soll die Verkehrssituation beim Dorfeingang mittels eines Parkhauses im Gebiet See-
hof-Seeli gelöst werden. Die Postulanten machen darauf aufmerksam, dass mit den Umfahrun-
gen Saas (Eröffnung 2011) und Küblis (Eröffnung 2016) sich das Verkehrsproblem noch ver-
schärft. Auch habe die durchgeführte Bevölkerungsbefragung gezeigt, dass Handlungsbedarf be-
stehe. 
 
Im August 2008 wurden der Davoser Bevölkerung sowie den Eigentümern von Zweitwohnungen 
eine Umfrage der Gemeinde Davos in einer Auflage von insgesamt 9'100 Exemplaren zugestellt. 
Anhand von 15 Fragen wurde die Möglichkeit geboten, in den unterschiedlichsten Bereichen zu 
den Leistungen des "Unternehmens Davos" Stellung zu nehmen. 
 
Die Gemeinde hat aus dieser Umfrage 1'068 ausgefüllte Fragebogen zurückerhalten. In Anbe-
tracht, dass es sich dabei pro Fragebogen nicht nur um Einzelpersonen sondern auch um Haus-
halte mit mehreren Personen handelt, ist diese Rücklaufquote erfreulich hoch und hat repräsenta-
tiven Charakter. Obwohl davon auszugehen ist, dass sich vor allem besonders interessierte, en-
gagierte, aber auch kritische Leute zu Wort gemeldet haben, ist das Resultat ermutigend ausge-
fallen. Der Kleine Landrat schliesst daraus, dass die behördliche Ausrichtung, wie sie im Leitbild 
stipuliert wurde, mehrheitsfähig ist. 
 
Ohne an dieser Stelle eine gesamtheitliche Analyse der Umfrage-Auswertung vorzunehmen, ist 
augenfällig, dass der Bereich Verkehr mit 483 eingegangenen Bemerkungen die Gemüter am 
meisten bewegte. Der Kleine Landrat fühlt sich bestärkt in seiner Ansicht, die er auch schon im 
Leitbild postuliert, dass im Bereich Verkehrsberuhigung Handlungsbedarf besteht. 
 
Die drei anfangs Januar 2009 zur Thematik Verkehr – mit ähnlich gelagerter Stossrichtung – ein-
gereichten Postulate zeigen, dass auch der Grosse Landrat in dieser Zielsetzung die Exekutive 
unterstützt. Die erfolgreiche Umsetzung eines technisch, wirtschaftlich, ökologisch und sozial an-
spruchsvollen Projekts im Bereich Verkehr kann nur gelingen, wenn für neue Lösungen eine brei-
te Akzeptanz geschaffen werden kann. Bei jeder Änderung gibt es Teile der Bevölkerung, die pro-
fitieren, und solche, die benachteiligt werden, gibt es Erweiterungen und Einschränkungen, gibt 
es Aufwendungen und Kosten. 
 
Ein konkretes, in die Tat umgesetztes Versuchsprojekt bietet einerseits die Möglichkeit, Daten 
und Fakten zu ermitteln, aber andererseits auch zusammen mit der betroffenen Bevölkerung  
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1 zu 1 die Erfahrungen mit den neuen Begebenheiten zu machen und auszuwerten. Ausserdem 
können Massnahmen mit provisorischem Charakter rasch umgesetzt werden. 
 
Der Kleine Landrat dankt den Postulanten für ihr Engagement und die vorliegenden Überlegun-
gen. Die Zielrichtung entspricht derjenigen der Exekutive. Auch teilt die Exekutive die Ansicht, 
dass sich bei einer Verbesserung der Zubringerstrasse im Prättigau die Situation noch verschärft. 
Bei einer allfälligen definitiven Umsetzung erfolgreich evaluierter Massnahmen ist die Behörde je-
doch darauf angewiesen, dass der Grosse Landrat projektbegleitende einschneidende, unpopulä-
re und kostspielige Entscheide entsprechend mitträgt. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Das durch die SVP-Fraktion am 6. Januar 2009 eingereichte Postulat zu einem Verkehrskonzept 
Davos sei im Sinne der vorstehenden Ausführungen zu überweisen. 
 
 


  
 
 
 
Beilage 
- Postulat SVP-Fraktion betreffend Verkehrskonzept Davos vom 6. Januar 2009 
 








Postulat


Ausgangslage
Der Tourismus ist für die Davoser Volkswirtschaft das wichtigste Standbein.
Erfolgreicher Tourismus ist aber eng mit der Mobilität der Gäste verknüpft. Nebst den
Mehrtagesaufenthaler sind Tagestouristen - vor allem während der Wintermonate 
ein wichtige Zielgruppe.


Mit den Umfahrungen Saas (Eröffnung 2011) sowie Küblis (geplante Eröffnung 2016)
wird Davos für potentielle Gäste aus den immer wichtiger werdenden Nahmärkten
Zürich, Ostschweiz und Süddeutschland noch schneller und bequemer erreichbar.


Bereits heute leidet die Davoser Bevölkerung unter der gegenwärtigen
Verkehrssituation, wie das Resultat der kürzlich veröffentlichten
Bevölkerungsumfrage der Landschaft Davos zeigt.


Die SVP Davos hat die Dringlichkeit dieser Problematik bereits seit Längerem
erkannt und in ihrem Strategiepapier zum Schwerpunktthema erklärt.


Forderung
1. Die SVP Davos fordert, dass die Planung für ein zukunftsgerichtetes


vollumfängliches Verkehrskonzept umgehend angegangen wird. Dem
Grossen Landrat soll dazu ein Projektierungskredit vorgelegt werden.


2. Dabei muss überlegt werden, ob es sinnvoll und realisierbar ist, Teilabschnitte
der Promenade zeitweise verkehrsfrei zu gestalten (Flaniermeile).


3. Im Besonderen muss die Verkehrssituation beim Dorfeingang, insbesondere
im Raum Talstation Parsenn, endlich gelöst werden. Ein zwingender Schritt
dazu ist die Realisierung eines Parkhauses im Gebiet Dorf-Seeli. Dieser
Verkehrsknoten-Problempunkt muss durch raumplanerische Massnahmen
längerfristig und nachhaltig gestaltet werden.


Davos,6. Januar 2009


Mitunterzeichner:
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An den Grossen Landrat 
 
 
 


Postulat Hans Vetsch betreffend Verminderung des Individual- 
verkehrs und Förderung des öffentlichen Verkehrs in Davos 


Frage der Überweisung 
 
 
Mit dem Postulat vom 5. Januar 2009 wird der Kleine Landrat aufgefordert, Massnahmen zu prü-
fen, mit welchen der stark wachsende Individualverkehr im Davoser Ortszentrum vermindert so-
wie das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr gefördert werden kann. 
 
Im August 2008 wurden der Davoser Bevölkerung sowie den Eigentümern von Zweitwohnungen 
eine Umfrage der Gemeinde Davos in einer Auflage von insgesamt 9'100 Exemplaren zugestellt. 
Anhand von 15 Fragen wurde die Möglichkeit geboten, in den unterschiedlichsten Bereichen zu 
den Leistungen des "Unternehmens Davos" Stellung zu nehmen. 
 
Die Gemeinde hat aus dieser Umfrage 1'068 ausgefüllte Fragebogen zurückerhalten. In Anbe-
tracht, dass es sich dabei pro Fragebogen nicht nur um Einzelpersonen sondern auch um Haus-
halte mit mehreren Personen handelt, ist diese Rücklaufquote erfreulich hoch und hat repräsenta-
tiven Charakter. Obwohl davon auszugehen ist, dass sich vor allem besonders interessierte, en-
gagierte, aber auch kritische Leute zu Wort gemeldet haben, ist das Resultat ermutigend ausge-
fallen. Der Kleine Landrat schliesst daraus, dass die behördliche Ausrichtung, wie sie im Leitbild 
stipuliert wurde, mehrheitsfähig ist. 
 
Ohne an dieser Stelle eine gesamtheitliche Analyse der Umfrage-Auswertung vorzunehmen, ist 
augenfällig, dass der Bereich Verkehr mit 483 eingegangenen Bemerkungen die Gemüter am 
meisten bewegte. Der Kleine Landrat fühlt sich bestärkt in seiner Ansicht, die er auch schon im 
Leitbild postuliert, dass im Bereich Verkehrsberuhigung Handlungsbedarf besteht. 
 
Die drei anfangs Januar 2009 zur Thematik Verkehr – mit ähnlich gelagerter Stossrichtung – ein-
gereichten Postulate zeigen, dass auch der Grosse Landrat in dieser Zielsetzung die Exekutive 
unterstützt. Die erfolgreiche Umsetzung eines technisch, wirtschaftlich, ökologisch und sozial an-
spruchsvollen Projekts im Bereich Verkehr kann nur gelingen, wenn für neue Lösungen eine brei-
te Akzeptanz geschaffen werden kann. Bei jeder Änderung gibt es Teile der Bevölkerung, die pro-
fitieren, und solche, die benachteiligt werden, gibt es Erweiterungen und Einschränkungen, gibt 
es Aufwendungen und Kosten. 
 
Ein konkretes, in die Tat umgesetztes Versuchsprojekt bietet einerseits die Möglichkeit, Daten 
und Fakten zu ermitteln, aber andererseits auch zusammen mit der betroffenen Bevölkerung  
1 zu 1 die Erfahrungen mit den neuen Begebenheiten zu machen und auszuwerten. Ausserdem 
können Massnahmen mit provisorischem Charakter rasch umgesetzt werden. 
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Der Kleine Landrat dankt dem Postulanten sowie dem Mitunterzeichner für ihr Engagement und 
die vorliegenden Überlegungen. Die Zielrichtung entspricht denjenigen der Exekutive. Auch teilt 
die Exekutive die Meinung, dass sich bei einer Verbesserung der Zubringerstrasse im Prättigau 
die Situation noch verschärft. Bei einer allfälligen definitiven Umsetzung erfolgreich evaluierter 
Massnahmen ist die Behörde jedoch auch darauf angewiesen, dass der Grosse Landrat projekt-
begleitende einschneidende, unpopuläre und kostspielige Entscheide entsprechend mitträgt. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Das von Landrat Hans Vetsch am 5. Januar 2009 eingereichte Postulat sei im Sinne der vorste-
henden Ausführungen zu überweisen. 
 
 


  
 
 
 
Beilage 
- Postulat Hans Vetsch betreffend Verminderung des Individualverkehrs und Förderung des öf-


fentlichen Verkehrs in Davos vom 5. Januar 2009 
 








Hans Vetsch


Postulat


Verminderung des Individualverkehrs und
Förderung des öffentlichen Verkehrs
in Davos


In den vergangenen Jahren ist der Individualverkehr in und um Davos stark
gewachsen, und er wird in den kommenden Jahren trotz steigender Benzinpreise
weiter zunehmen. Es sei daran erinnert, dass in einigen Jahren die Umfahrungen
von Küblis und Saas in Betrieb genommen werden, was es ermöglichen wird, Davos
von Zürich aus in 1% Stunden zu erreichen. Weiter sei darauf hingewiesen, dass
allein in der Landschaft Davos über 6'000 Fahrzeuge immatrikuliert sind und mehr
oder weniger sinnvoll eingesetzt werden.


Da der Individualverkehr zweifellos weiter zunehmen wird und die Qualität des
Ferienortes Davos damit weiter leiden wird, sind dringliche Massnahmen erforderlich.


Ich ersuche deshalb den Kleinen Landrat, Massnahmen zu prüfen und in die
Wege zu leiten, die den Individualverkehr im Davoser Ortszentrum vermindern
sowie Gäste und Einheimische vermehrt zum Umstieg auf den öffentlichen
Verkehr motivieren.


Hans Vetsch


Davos, 5. Januar 2009


'-t/.~ j·eh1L!.~-:7/ ttI1? .
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An den Grossen Landrat 
 


 
Befristete Arbeitseinsätze für SozialhilfebezügerInnen in den Betrieben der  


Landschaft Davos Gemeinde 
 
 
I. Ausgangslage  
 
Der Kleine Landrat hat am 13.6.2000 (Prot.-Nr. 00-659)  das Projekt „Aktiv“ bewilligt mit dem Ziel, 
Menschen, die auf Grund lang anhaltender Erwerbslosigkeit auf Sozialhilfe angewiesen sind, 
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. sie in gezielte Beschäftigungsprogramme zu ver-
mitteln. Seither hat sich das Projekt kontinuierlich weiter entwickelt und nennt sich neu „Sozial-
dienst Arbeitsintegration“. Im Jahr 2007 wurden insgesamt 90 Personen von der Landschaft Da-
vos Gemeinde finanziell unterstützt, davon hatten 70 Personen Arbeitsplatz- und Ausbildungs-
probleme.  
 
In den Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Unterstützungsgesetz des Kantons Graubün-
den vom 1.1.2006 wurde festgelegt, dass Personen, die von der Sozialhilfe unterstützt werden, 
sich aktiv an der beruflichen und sozialen Integration beteiligen müssen. Die Gemeinden sind 
verpflichtet, geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Statt diesen Per-
sonen über einen längeren Zeitraum Sozialhilfe auszuzahlen, könnten sie in befristeten Arbeits-
verhältnissen arbeiten und würden für die Gemeinde Leistungen erbringen und sich zudem eine 
neue Rahmenfrist für die Arbeitslosenversicherung erarbeiten. Dies würde sich vor allem auch fi-
nanziell besser auszahlen. 
 
Um die betroffenen Personen wirklich nachhaltig in die Arbeitswelt zu integrieren, ist ein Umden-
ken der Gemeindeverwaltung nötig. Es müssen immer wieder Menschen unterstützt werden, die 
gute berufliche Qualifikationen vorweisen und arbeitsfähig sind, aber trotzdem keine längerfristige 
Anstellung finden. Um die negativen Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern ist es nö-
tig, möglichst schnell eine Einsatzmöglichkeit zu finden. Das Ziel ist es, sich eine Rahmenfrist für 
die Arbeitslosenversicherung zu erarbeiten. Im Jahr 2008 konnten 6 Personen eine Anstellung im 
Stundenlohn (bis 50 %) antreten sowie 5 Personen eine befristete Saisonstelle 100 %. Bei 2 Per-
sonen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag wurden Einarbeitungszuschüsse bezahlt.  
 
Mit der bevorstehenden Rezession werden zuerst die Arbeitslosenzahlen ansteigen und später 
wird auch die Zahl der Personen zunehmen, welche auf Sozialhilfe angewiesen sind. Deshalb ist 
es wichtig, jetzt geeignete Massnahmen einzuleiten. 
 
 
II. Durchschnittskosten der regionalen Sozialdienste pro Unterstützungsfall im Jahr 2007 
 
Gemäss Sozialhilfestatistik des Bundesamtes für Statistik (BfS) beliefen sich die Durchschnitts-
kosten pro Unterstützungsfall im Kanton Graubünden im Jahr 2007 auf Fr. 16'392.00. Bei den re-
gionalen Sozialdiensten, welche an die 100 Unterstützungsfälle aufwiesen, fällt auf, dass Davos 
mit Fr. 12'092.00 pro Fall am tiefsten liegt und Mittelbünden mit Fr. 18'978.00 den höchsten Wert 
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verzeichnet. Gründe: Davos weist bei den unterstützten Personen eine Teilerwerbstätigkeit von 
44.7% auf, im Kanton beträgt dieser Wert 30.7%. Diese erfreulichen Zahlen sind in erster Linie 
darauf zurückzuführen, dass der Sozialdienst Davos bereits im Jahr 2000 ein zukunftsgerichtetes 
Projekt initiierte, welches den Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezügern Hilfe und Unter-
stützung bei ihrer beruflichen und sozialen Integration leisten soll. Dieses Projekt wurde in den 
vergangenen Jahren mit Unterstützung des Stellenleiters kontinuierlich und erfolgreich weiter 
entwickelt. Es ist festzuhalten, dass die übrigen regionalen Sozialdienste bis heute über kein sol-
ches Projekt verfügen. 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 
 
Für 5 Personen, mit unterschiedlichem Pensum und Anstellungsdauer (im Durchschnitt 400 Stel-
lenprozente: 2 Personen mit 60 %, 1 Person mit 80 %, 2 Personen mit 100 %), können folgende 
Ansätze berechnet werden: 
 
Unterstützungsleistungen für 5 alleinstehende Personen durch den Sozialdienst pro Jahr: Fr. 
132’600.00. Arbeitsleistung 400 Stellenprozente mit einem Stundenlohn von Fr. 22.00 plus Ar-
beitgeberbeiträge ergeben Arbeitskosten von total Fr. 214’032.00. Die Arbeitskosten würden vom 
Sozialdienst vorfinanziert und anschliessend mit den Unterstützungsleistungen verrechnet. Da-
durch entstehen zusätzliche Kosten von Fr. 81'400.00 für die Gemeinde. Nach dieser Zeit haben 
diese Personen ein Anrecht auf Versicherungsbeiträge der Arbeitslosenversicherung, was eine 
Entlastung des Budgets des Sozialdienstes darstellt. Dies sind fiktive Beispiele von Personen oh-
ne Kinder. Siehe weitere Rechenbeispiele im Anhang.  
 
 
IV. Einbezug der Gemeindeverwaltung  
 
In der Gemeinde Landschaft Davos arbeiten insgesamt 176 Personen (Voll- und Teilzeitstellen). 
Die Gemeindeverwaltung stellte bis jetzt praktisch keine Arbeitsmöglichkeiten für Sozialhilfebezü-
gerInnen im vorstehend erwähnten Sinne zur Verfügung.  
 
Als Zielvorgabe soll die Schaffung von 5 Einsatzplätzen in den Betrieben der Landschaft Davos 
Gemeinde festgelegt werden, um langzeitarbeitslose Menschen in den Arbeitsprozess zurückzu-
führen und die Rahmenfrist für die Arbeitslosenversicherungen zu erarbeiten (im Moment sind 
dies noch 12 Monate und soll bei der nächsten Revision auf 18 Monate erhöht werden). 
 
 
V. Ablauf eines solchen Einsatzes 
 
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen empfiehlt es sich – sobald solche Einsatzmöglichkeiten de-
finiert sind – mit den verantwortlichen Personen der Abteilungen, in denen unterstützungsberech-
tigte Personen zum Einsatz kommen, wie folgt vorzugehen: 
 
1. Auswahlverfahren 
 


In Zusammenarbeit mit dem Personaldienst und der Arbeitsintegration des Sozialdienstes 
werden die in Frage kommenden Personen ausgewählt.  
 
Die vorgeschlagenen Personen kommen zu einem Vorstellungsgespräch zum Abteilungslei-
ter. Es können 1 – 3 Schnuppertage vereinbart werden. 
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2. Arbeitsvertrag 
 


Der Personaldienst wird für jeden Einsatz einen befristeten Arbeitsvertrag erstellen. 
 
Der Sozialdienst Arbeitsintegration schlägt einen Stundenlohn von Fr. 22.00 vor, zuzüglich 
des gesetzlichen Ferienzuschlags. Die Sozialversicherungsbeiträge / Unfallversicherung / 
Pensionskasse werden wie üblich abgerechnet. 
 


3. Einsatzpensum / Einsatzdauer 
 
Das Einsatzpensum beträgt 50 – 100 %, je nach Bedarf der jeweiligen Abteilung. Einsatz-
dauer 6 – 12 Monate (je nach Abteilung und Einarbeitungsaufwand). 
 


4. Unterstützung 
 
Die an einem Einsatzprogramm teilnehmenden Personen werden zusätzlich vom Sozial-
dienst Arbeitsintegration gecoacht. 


 
 
VI. Finanzen 
 
Es soll ein Nachtragskredit zulasten des Sozialdienstes aufgenommen werden für 400 Stellen-
prozente  mit einer Einsatzdauer von 12 Monaten, Arbeitskosten total Fr. 214'030.00, inkl. Arbeit-
geber-Anteilen, zuzüglich Ferienanteil.  
 
Wie die Beispiele in der Beilage zeigen, stellt diese Lösung eine Entlastung des Unterstützungs-
budgets des Sozialdienstes dar, so dass die Gesamtbelastung für die Landschaft Davos Ge-
meinde auf längere Sicht nicht erhöht wird. Eine Nettobudgetierung ist aber ausgeschlossen. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Das Projekt wird für eine Pilotphase von 3 Jahren genehmigt. Nach 3 Jahren legt der Sozial-


dienst dem Grossen Landrat einen detaillierten Bericht vor. 
 
2. Es wird ein Nachtragskredit zulasten des Sozialdienstes von Fr. 214'030.00 pro Jahr geneh-


migt. Es können Unterstützungsleistungen von Fr. 132'000.00 eingespart werden. So dass 
effektive Kosten von Fr. 81'400.00 entstehen.   


 
3. Der Kleine Landrat wird mit der Umsetzung des Projekts beauftragt. 
 
4. Mitteilung an: 


- Departementsvorsteher I – V 
- Ressortleiter: Martin Carigiet, Roland Clemenz, Cornelia Deragisch, Fred D’Alberti, Kurt 


Eberle, Bernhard Meuli, Robert Pally, André Riesen, Michael Straub 
- Hauptschulleiter (Abwartsstellen Schulhäuser) 
- Finanzverwaltung 
- Personaldienst 
- Sozialdienst Arbeitsintegration 
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Beilage: Rechnungsbeispiele 
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Beilage: Rechnungsbeispiele


Beispiele


Haushaltgrösse:


Kosten Sozialdienst


1 Person Grundbedarf


Wohnung
Krankenkasse


Pro Monat


Fr. 960.00
Fr. 1000.00
Fr. 250.00


Unterstützungsleistung nach SKOS Total


Arbeitsleistung 180 Std. a Fr. 22.00 *
- Sozialversicherungsabgaben, Unfall
- Pensionskasse


Lohn ausbezahlt


Fr. 2210.00 I pro Jahr Fr. 26'520.00


Fr. 3960.00
Fr. 349.00
Fr. 150.00


Fr. 3461.00 I pro Jahr Fr. 41'532.00


Diese Person wäre vom Sozialdienst unabhängig (dies ist auch das Rechenbeispiel mit
den 400 Stellenprozenten im Antrag - eine Stellenbesetzung hängt nicht davon ab, ob
Kinder vorhanden sind oder nicht)


1 Person alleinerziehend mit 2 Kindern
Grundbedarf


Wohnung
Krankenkasse


Betreuung Kinder


Unterstützungsleistung Total


Arbeitsleistung 108 Std. a Fr. 22.00 *
plus Kinderzulagen


- Sozialversicherungsabgaben, Unfall
- Pensionskasse


Lohn ausbezahlt


Einkommensfreibetrag bei 60 % Arbeits
leistung


Verbleibende Kosten Sozialdienst


Gesparte Kosten Sozialdienst


Fr. 1786.00
Fr. 1600.00
Fr. 450.00
Fr. 500.00


Fr. 4336.00 I pro Jahr Fr. 52'032.00


Fr. 2376.00
Fr. 440.00


Fr. 2816.00
Fr. 202.00
Fr. 150.00


Fr. 2464.00


Fr. 300.00


Fr. 2172.00 I pro Jahr Fr. 26'064.00


pro Jahr Fr. 25'968.00
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2 Personen mit 6 Kindern


Grundbedarf


Wohnung
Krankenkasse


Unterstützungsleistung Total


Arbeitsleistung 180 Std. a Fr. 22.00 *
Kinderzulagen


Total


- Sozialversicherungsabgaben, Unfall
- Pensionskasse


Lohn ausbezahlt


Einkommensfreibetrag bei 100 % Arbeits
leistung


Verbleibende Kosten Sozialdienst


Gesparte Kosten Sozialdienst


Fr. 3131.00
Fr. 1800.00
Fr. 980.00


Fr. 5911.00 I pro Jahr Fr. 70'932.00


Fr. 3960.00
Fr. 1320.00


Fr. 5280.00


Fr. 349.00
Fr. 150.00


Fr. 4781.00


Fr. 500.00


Fr. 1630.00 I pro Jahr Fr. 19'560.00


pro Jahr Fr. 51'372.00


* Stundenlohn von Fr. 22.00 plus Fr. 1.84 Ferienentschädigung = Fr. 23.85
Bei einem Anstellungsverhältnis von 12 Monaten wäre es vermutlich sinnvoll, die Ferien zu
beziehen.


Die Sozialversicherungsabgaben und Unfall wurden mit 8.5 % gerechnet - ein Durchschnittswert.
Die Arbeitgeber-Anteile wurden in den Gesamtkosten ebenfalls gerechnet mit nochmals 8.5 %
und Pensionskassen-Anteil von Fr. 150.00.








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
10.03.2009 13.03.2009 09-221  O2.1 
 


 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Interpellation Stephan Huber betreffend EWD im Spannungsfeld eines 
liberalisierten Strommarktes – Stellungnahme des Kleinen Landrates 


 
 
 
1. Welche Potenziale bzw. Chancen/Risiken bestehen für die nächsten Jahre? 
 


Die unten aufgeführten Antworten und Stellungnahmen enthalten die Antwort für diese Fra-
ge. 


 
 
2. Welche Analysen möglicher Auswirkungen der Strommarktliberalisierung auf die 


EWD AG wurden bereits durchgeführt? 
 


Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung (Netz, Energie, Abgaben) wurden die gesetzli-
chen Vorgaben, die Preisangaben der vorliegenden Netzbetreiber sowie der Markt analy-
siert. Der aktuelle Zustand sowie der Werte der eigenen Netze wurde überprüft. In einem 
Mehrjahresplan 2008–2018 wurden die kommenden Erneuerungs-, Unterhalts- und Be-
triebsarbeiten mit den Kostenfolgen festgehalten und für die Netznutzungsberechnungen 
verwendet. 


 
Anhand der Branchenerfahrung können die Umsätze der EWD AG wie folgt bezüglich der 1. 
Marktöffnungsstufe aufgeteilt werden: 
 
Netzkosten 60%  
Die Kosten können entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (Monopol) allen Verbrauchern 
verursachergerecht in Rechnung gestellt werden. 
 
Energiekosten 40% 
Ab 1. Januar 2009 sind Kunden mit einem Verbrauch (Markt) von mehr als 100 MWh frei in 
der Energie-Lieferantenwahl. Dies betrifft bei der EWD AG ca. 40% des Energieanteils resp. 
ca. 16% des Umsatzes. 
 
Kunden, die vom freien Marktzugang Gebrauch machen, sind ab dann immer frei. Das 
heisst, die EWD AG muss diese Kunden nicht mehr zu den allgemeinen Tarifen beliefern, 
wenn die Marktpreise über diesen Tarifen liegen. Zudem haben Kunden, die ihren Lieferan-
ten wechseln, die zusätzlichen Kosten zu tragen. 
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3. Basierend darauf, welche konkreten Massnahmen wurden bereits eingeleitet und sind 
geplant - dies im Speziellen hinsichtlich der freien Wahl des Energielieferanten für al-
le? 


 
Grundsätzlich können alle Kunden, welche entsprechend den gesetzlichen Vorgaben frei 
sind, den Lieferanten nach den Spielregeln des Gesetzes bereits heute wechseln. 
 
 EWD AG gibt per 31. August die Preise fürs Folgejahr bekannt 
 Der Kunde kündigt das Lieferverhältnis bis zum 31. Oktober per 31. Dezember 
 Der neue Lieferant liefert ab 1. Januar die Energie 
 Der Kunde erhält folgende Rechnungen: 
  Rechnung der Netznutzung der EWD AG (Netz, Abgaben) 
  Rechnung für Energiedatenmanagement von der EWD AG 
  Rechnung des Energielieferanten 
 
Die freie Wahl für alle wird voraussichtlich ab dem 1. Januar 2014 möglich sein, falls der 
zweite Schritt der Marktöffnung von der Bevölkerung akzeptiert wird (Referendum). In Zu-
sammenarbeit mit den Verbänden (VSE, DSV, swisspower ag, weitere Dienstleister) wer-
den die kommenden Vorgaben analysiert und die nötigen Massnahmen bei der EWD AG 
eingeleitet. Wir sind überzeugt, dass die EWD AG ab 1. Januar 2014 in der Lage sein wird, 
denjenigen Kunden, die von einem anderen Lieferanten versorgt werden möchten, den 
Wechsel zu gewährleisten. 
 
Ein Vergleich der Netznutzungs- und Energiepreise bei der Kategorie C3 des Preisüberwa-
cher mit Normverbrauch P = 75 kW, W = 150'000 kWh zeigt folgendes Bild: 
 
Energiepreis EWD AG: P = 75 kW, W = 150'000 kWh  9.07 Rp. / kWh 
Der EWD Preis für Energie liegt für die Kategorie C3 tiefer als in Basel, Bern, Geneve, Lau-
sanne, Luzern, Biel. 
  
Netznutzungspreis EWD AG: P = 75 kW, W = 150'000 kWh  10.46 Rp. / kWh 
Der EWD Preis für Netznutzung (inkl. Abgaben an die Gemeinde, KEV und EDL von 1.15 
Rp. / kWh) liegt tiefer als in Zürich, Geneve, Bern, Lausanne, St. Gallen, Lugano. 
 
Der Vergleich zeigt, dass Davos mit einer jährlichen Nutzungsdauer von ca. 4’400 h (Win-
tertourismusorte weisen in der Regel eine Jahresnutzungsdauer der Netze von ca. 4’000 h 
– 4’500 h auf, Städte im Unterland in der Regel eine Nutzungsdauer bis 6’000 h) mit seiner 
starken Saisonalität im Vergleich sehr gut abschneidet. 
 
 


4. Inwiefern wurde die Strategie der EWD AG angepasst, um die Zukunft im liberalisier-
ten Markt zu sichern und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung (Serivce public) 
zu gewährleisten? 


 
Die Richtung der Marktöffnung ist schon seit mehreren Jahren bekannt. Die EWD AG hat 
sich laufend entsprechend dem Erkenntnisstand der Gesetzgeber an die kommenden Auf-
gaben angepasst.  
 
Grundsätzlich ist zwischen Netz, Energie sowie 1. und 2. Schritt der Marktöffnung zu unter-
scheiden: 
 
Netz: EWD AG betreibt das Netz entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
 
Energie: EWD AG beliefert die gebundenen Kunden entsprechend den gesetzlichen 


Vorgaben 
1. Schritt: Kunden mit einem Verbrauch von über 100 MWh sind frei 
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2. Schritt: Kunden mit einem Verbrauch von über 100 MWh sind zwingend frei 


Kunden mit einem Verbrauch von weniger als 100 MWh können wählen, ob 
sie gebundener Kunde sein wollen oder nicht (fester Tarif oder Marktpreis) 


 
 
5. Welche Gewinnerwartungen fasst der Kleine Landrat in Zukunft ins Auge? 
 


Die Gewinnerwartungen werden durch die gesetzlichen Vorgaben eingeschränkt. Bezüglich 
60% des Umsatzes im Netz sind kaum Gewinne möglich. Beim Energieteil 40% des Umsat-
zes wirken sich die gesetzlichen Vorgaben beschränkend aus. Nennenswerte Zahlen sind: 
 
Konzessionsabgabe ca. CHF 400'000.00 (seit 2008) 
Vermarktung Konzessionsenergie Davosersee ca. CHF 700'000.00 
Dividende je nach Geschäftsgang 5 – 10% ca. CHF 200'000.00 - 400'000.00 
Mieten ca. CHF 400'000.00 


 
 
6. Sind Anpassungen an der Organisationsstruktur der EWD AG in Diskussion oder ge-


plant? 
 


Aktionärin: Art. 7 des Landschaftsbeschlusses über die Ausgliederung der EWD AG 


 
 


Im Zusammenhang mit anstehenden Projekten bei der EWD AG wurde für die Kapitalbe-
schaffung geprüft, ob ein teilweiser Aktienverkauf  interessant wäre. Die Reduktion der Pro-
jekte auf das versorgungstechnisch Notwendige hat jedoch gezeigt, dass die EWD AG ihre 
Investitionen aus eigener Kraft tätigen kann. 
 
Verwaltungsrat: 
Jährlich befasst sich der Verwaltungsrat in einer 2-tägigen Sitzung eingehend mit der Stra-
tegie der EWD AG. Dabei werden die Weichen aufgrund der aktuellen Randbedingungen 
gestellt. Unter anderem werden Themen wie Versorgungssituation (Netz, Energie), gesetzli-
che Vorgaben, Produktionserweiterungen, Risiken, etc. eingehend behandelt. Im Strategie-
papier werden die Zielvorgaben schriftlich festgehalten. 


 
 Geschäftsleitung: 


Die Geschäftsleitung setzt die strategischen Vorgaben des Verwaltungsrates um. Im Zu-
sammenhang mit der Strommarktöffnung orientiert sich die EWD AG an den gesetzlichen 
Vorgaben, den Verbänden und anderen Stadtwerken. 
 
 
 
 


7. Welche Massnahmen sind geplant, um die Eigenproduktion an Energie zu erhöhen? 
 


Energiesituation EWD AG: 
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Eine Erhöhung der Eigenproduktion muss unter Berücksichtigung der Marktpreise und der 
Produktionsart und Qualität erfolgen. Bezüglich der einzelnen Produktionsarten ist folgen-
des zu berücksichtigen: 


 
Laufwasserkraft: Vorwiegend Sommerenergie, Überschuss muss am Markt abge-


setzt werden (Konzession ist nicht ohne weiteres erreichbar). Pro-
duktionskosten liegen in der Regel über den Marktpreisen. KEV-
Vergütung ist ausgebucht und meistens nicht Kostendeckend. Die 
EWD AG wird das Trinkwasserkraftwerk Wiesen realisieren. Es 
werden weitere Möglichkeiten für die Nutzung des Trinkwassers zur 
Energieerzeugung geprüft. Die EWD AG ist an den Projekten Sela-
Filisur und Tiefencastel Plus beteiligt.  


 
Speicherwasserkraft: Interessante Kraftwerke mit Saisonspeicher sind realisiert. Neue 


Werke sind politisch kaum durchsetzbar und wirtschaftlich die ersten 
Jahre nicht interessant. Das Projekt Naz-Bergün wurde durch die 
Gemeindeversammlung Bergün im Januar 2009 nicht konzessio-
niert. 


 
Photovoltaik: KEV ist gebucht. Produktionskosten betragen ein Mehrfaches des 


Marktpreises. Absatz an Photovoltaikstrom liegt weit unterhalb der in 
Davos produzierten Menge von 80 MWh / a. 


 
Biogas: Produktionskosten liegen ca. 2-3 Mal über dem Marktpreis.  
 Absatz von Davoser Biogasstrom liegt weit unter der produzierten 


Menge von 400 MWh / a. 
 


Windkraftwerk: Die EWD AG prüft, ob die Windnutzung wirtschaftlich ist. Windkraft 
weist in der Regel einen Winterproduktionsanteil von ca. 60% auf. 
Die Produktionskosten liegen über den heutigen Marktpreisen. 


 
Weitere Möglichkeiten: EWD AG benötigt vorwiegend Strom im Winter. Unter Berücksichti-


gung der Verbrauchsstruktur sucht die EWD AG nach Möglichkei-
ten, die Winterlücke mit eigenen Produktionsanteilen abzudecken. 
Zusammen mit anderen Versorgungsunternehmen werden die Mög-
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lichkeiten für neue Kraftwerkskapazitäten geprüft. Aufgrund der 
Wirtschaftlichkeit sowie der schwierigen politischen Situationen be-
züglich Konzessionserteilung resp. Bewilligungen (Umweltverbän-
de) sind auch Beteiligungen an Kern-, Kohle-, Windkraftwerken, etc. 
im In- resp. Ausland zu prüfen.  


 
 
8. Welche strategischen Ausrichtungen sind geplant, damit die EWD AG eine optimale 


Wertschöpfungskette (Produktion, Verteilung und Handel von Energie) vorweisen 
kann? 


 
 Produktion: 
 
 Unterschiedliche Erweiterungsmöglichkeiten der Produktion werden laufend geprüft. Der 


Preismix der Eigenproduktion inkl. allfällig neuer Produktionsanlagen muss die tiefsten zu 
erwartenden Marktpreise der gleichen Qualität um ca. 10% unterschreiten. 


 
 Verteilung: 
 
 Der Betrieb und Unterhalt inkl. Erneuerungen und Neubau von Anlagen und Netzen inkl. 


Kraftwerke wird nach der Strategie (Make or bay) betrieben. Es ist oft günstiger Leistung auf 
dem freien Markt zu beschaffen als diese selber zu erbringen. Als eigenständiges Unter-
nehmen sind wir frei, den für uns wirtschaftlich günstigsten Unternehmer zu wählen. Weiter 
unterliegen wir den Submissionsvorgaben der Gesetze. 


 
 Handel von Energie: 
 
 Mit einem Energieaustauschvertrag zwischen der EGL und der EWD AG sind die Handel-


beziehungen geregelt. Die EWD AG prüft die verschiedenen künftigen Beschaffungs- und 
Handelsmöglichkeiten, welche aufgrund der Energiemenge wirtschaftlich sinnvoll sind. 


 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: Interpellation Stephan Huber vom 18. Februar 2009 – EWD im Spannungsfeld eines  
              liberalisierten Strommarktes 








Interpellation


Ewe - im Spannungsfeld eines liberalisierten Strom marktes


Ausgangslage
Seit dem 1. Januar 2008 gelten in der Schweiz neue Spielregeln im Strommarkt. Die
Liberalisierung des Strommarktes wird in zwei Phasen stattfinden. In einer ersten Phase ab
1. Januar 2009 können bereits alle Kunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als
100'000 Kilowattstunden ihren Energielieferanten frei wählen. Fünf Jahre später, in einer
zweiten Phase und unter Vorbehalt des fakultativen Referendums, werden alle Kundinnen
und Kunden ihren Energielieferanten wählen können.


Damit eine freie Wahl des Stromlieferanten überhaupt möglich ist, wird zwischen "Stromnetz"
und "Energie" unterschieden. Das sogenannte Unbundling, das Trennen, ist die Basis für die
Strommarktliberalisierung. Das heisst, die Kunden haben die Möglichkeit, ihren Strom nicht
nur bei ihrem angestammten, lokalen Energieverteiler, sondern auch bei anderen Lieferanten
zu kaufen. Somit wird klar, dass in diesem liberalisierten, wettbewerbsorientierten
Elektrizitätsmarkt nur die Bereiche Produktion und Vertrieb dem Wettbewerb ausgesetzt
sind.


Diese Marktveränderungen werden auch an das EWD als eines von ca. 900
Stromversorgern grosse Herausforderungen stellen. Dabei muss erwähnt werden, dass 40%
des Energiebedarfs bei der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg eingekauft wird. Die Frage
stellt sich nun, wie sich das EWD auf die Liberalisierung des Strommarktes vorbereitet hat
und ob weitere Anpassungen nötig sind.


• Welche Potenziale bzw. Chancen/Risiken bestehen für die nächsten Jahre?


• Welche Analysen möglicher Auswirkungen der Strommarktliberalisierung auf das
EWD wurden bereits durChgefÜhrt?


• Basierend darauf, welche konkreten Massnahmen wurden bereits eingeleitet und sind
geplant - dies im Speziellen hinsichtlich der freien Wahl des Energielieferanten für
alle?


• Inwiefern wurde die Strategie des EWD angepasst, um die Zukunft im liberalisierten
Markt zu sichern und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung (Service public) zu
gewährleisten?


• Welche Gewinnerwartungen fasst der Kleine Landrat in Zukunft ins Auge?
• Sind Anpassungen der Organisationsstruktur des EWD in Diskussion oder geplant?
• Welche Massnahmen sind geplan~ um die Eigenproduktion an Energie zu erhöhen?
• Welche strategischen Ausrichtungen sind geplant, damit das EWD eine optimale


Wertschöpfungskette (Produktion, Verteilung und Handel von Energie) vorweisen
kann?


Davos, 18. Februar 2009








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
10.03.2009 13.03.2009 09-222  F2.5 K5.5 L3.2 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Vergabe Baurechtsvertrag betreffend Liegenschaft 
Von-Sprecher-Haus 


 
 
Geschichte des Von-Sprecher-Hauses 
 
Am 12. Dezember 1934 wurde das Theophil-von-Sprecher-Haus feierlich im Kreise von höheren 
Offizieren, einem Zug Soldaten des Schützenbataillons 5, Vertretern der Davoser Regierung und 
Angehörigen des verstorbenen Generalstabschefs Theophil von Sprecher eingeweiht. Den 
Taufakt führte die Tochter von Sprechers aus. Zur Einweihung schenkte Dr. von Sprecher, ein 
Nachkomme des Generalstabschefs, ein Bild vom Namensträger. 
 
Das Haus gehörte dem Basler Schützenbataillon 5. Sein Bau wurde aufgrund privater Stiftungen 
seitens der früheren und damaligen Angehörigen dieses Truppenkörpers und weiterer Freunde 
ermöglicht. Der Standort Davos wurde aufgrund der Vorteile, im Winter mitten im berühmten Par-
senn-, Grialetsch- und Keschgebiet zu sein, im Sommer einen See zum Baden zu haben und die 
grossen Wälder für kürzere oder grössere Spaziergänge nutzen zu können, gewählt. Dieses 
grosse Holzchalet am Nordufer des Davosersees war einfach und praktisch eingerichtet. Es bot 
150 Mann eine bequeme Unterkunft. Es sollte im Winter zur Abhaltung von Militärskikursen und 
im Sommer als Jugendherberge dienen. Im Rahmen des Möglichen wurde jeder Angehörige der 
Armee aufgenommen sowie Vereine und andere zivile Organisationen, die vaterländisch gesinnt 
waren. Die Leitung übernahm der Verband Volksdienst (früher Soldatenwohl). 
 
1935 regte sich beim Davoser und Bündner Hotelierverband Widerstand gegen diesen Betrieb. 
Wie man aus Reklamen entnehmen konnte, belief sich der Pensionspreis im Pritschenlager auf 
Fr. 4,50 und bei den Betten auf Fr. 5,75, inklusive aller übrigen Leistungen eines Hotels. Passan-
ten wurden nur während Nichtbelegung durch Kurse aufgenommen. Diese Reklame, sowie die 
tatsächlich sich bemerkbar machende konkurrenzierende Wirkung dieses Baues, veranlassten 
den Hotelierverein beim Kleinen Rat des Kantons vorstellig zu werden mit dem Gesuch, dass 
auch dieses Unternehmen in die erlaubten, vor dem Bundesbeschluss über die Erstellung und 
Erweiterung von Gasthöfen gesetzten Schranken gewiesen werde. 
 
Nach eingehender Prüfung der Behörden wurde folgender Beschluss verfügt: Die Genossen-
schaft Theophil-von-Sprecher-Haus wird angewiesen, ihr Ski- und Ferienheim in Davos in Zukunft 
nur den Genossenschafts- bzw. Verbandsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Die Aufnahme 
von Drittpersonen müsste als Übertretung des Bundesgesetzes betrachtet und strafrechtlich ver-
folgt werden. Damit konnte die Genossenschaft keine zusätzlichen Einnahmen für Zinsen und 
Amortisation erwirtschaften. 
 
Im Jahre 1948 fanden erste Sammelaktionen der Basler Schulen für den Kauf des Hauses statt. 
Der Kanton Basel-Stadt erwarb das Haus 1967. Es wurde 1969 um- und ausgebaut und diente 
dann als Berghaus der Basler Jugend. Bis ins Jahr 2005 wurde das Haus vom Kanton Basel-
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Stadt in diesem Sinne geführt. Dann wurde das Von-Sprecher-Haus an die Gemeinde Davos ver-
kauft. 
 
Die Parzelle Von-Sprecher-Haus umfasst eine Fläche 3'234 m². Im mehrstöckigen Gebäude mit 
Anbau sind Gruppenunterkünfte für ca. 65 Personen untergebracht, ein grosser Speisesaal für 
ca. 90 Personen, eine Arvenstube für ca. 25 Personen, neun kleinere Zimmer, grosszügige La-
ger- und Bewirtschaftungsräume, eine Küche und eine 6-Zimmer-Wohnung. Ebenso gehört eine 
Garage dazu. 
 
 
Ausgangslage 
 
Das Von Sprecher-Haus liegt in ausgezeichneter Lage direkt am Davosersee. Mit seinem speziel-
len Charakter und seiner Architektur nimmt es dort eine prägende Funktion ein. Während Jahr-
zehnten wurde es als Lager- und Ferienhaus vor allem im Winter benutzt. Im Laufe des Jahres 
2004 trat die Besitzerin des Von-Sprecher-Hauses, die Regierung des Kantons Basel-Stadt an 
die Landschaft Davos Gemeinde mit der Absicht, das Von-Sprecher-Haus zu veräussern. Sie bot 
der Gemeinde die Möglichkeit, das Gebäude zu kaufen. Dies, nachdem innerhalb kurzer Zeit mit 
dem Restaurant Höhwaldhof und dem Restaurant Seehorn zwei beliebte und stark frequentierte 
Gastwirtschaftsbetriebe am Davosersee nicht mehr existierten. Im Sommer stand noch das 
Strandbad mit einer eher einfachen Infrastruktur zur Verfügung, und das Ferien- und Kurszentrum 
Seebüel sprang mit seinem "Café am See" in die Lücke. 
 
Um zu verhindern, dass das Von-Sprecher-Haus, welches in der normalen Bauzone Ortsrandzo-
ne II liegt, zum Spekulationsobjekt wird und an dieser ausgezeichneten Lage Zweitwohnungen 
entstehen, entschied der Grosse Landrat an seiner Sitzung vom 4. November 2004, das Von-
Sprecher-Haus zum Preis von 1,7 Millionen Franken zu kaufen. 
 
Da zur gleichen Zeit drei Kliniken in Davos aus verschiedenen Gründen ihre Türen schlossen, 
stieg die Arbeitslosenzahl in Davos innerhalb kurzer Zeit von 300 auf 600 Personen und das Re-
gionale Arbeitsvermittlungszentrum RAV trat mit der Idee eines Zentrums für Interinstitutionelle 
Zusammenarbeit IIZ an die Landschaft Davos Gemeinde heran. Ziel des IIZ war es, zusammen 
mit den verschiedenen involvierten Stellen wie Sozialamt, Arbeitsvermittlung, Invalidenversiche-
rung etc. den Arbeitslosen verschiedene neue Möglichkeiten wie Tagesstrukturen, Umschulung 
etc. zu bieten. Mit dem Von-Sprecher-Haus bot sich hier die Möglichkeit einerseits das Konzept 
IIZ sowie den weiteren Betrieb des Lagers und die Eröffnung eines Gartenrestaurants zu ermögli-
chen. Die Landschaft Davos Gemeinde schloss mit dem Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe 
und Arbeit KIGA einen Fünfjahresvertrag ab, der Ende April 2010 abläuft. 
 
 
Warum soll das Von-Sprecher-Haus im Baurecht abgegeben werden 
 
Seit der Erstellung des Gebäudes 1934 wurden keine grösseren Investitionen getätigt. Es kamen 
lediglich substanzerhaltende Massnahmen, sprich Unterhaltsarbeiten, im übliche Sinne zum Tra-
gen. Daher präsentiert sich die Liegenschaft heute in Teilbereichen auf einem eher tiefen Niveau. 
So wurden über all die Jahre keine nennenswerten Investitionen in energetische Massnahmen 
ausgeführt. Das gilt für die gesamte Gebäudehülle. Weiter stehen bei der Haustechnik die Erneu-
erung der Heizung ebenso an wie der Ersatz der sanitarischen Anlageteile. Dazu entspricht die 
Restaurantküche in keinster Weise mehr den lebensmittelpolizeilichen Vorschriften. Diverse Er-
mahnungen des Amtes sind bereits einige Male erfolgt. 
 
Die Behebung dieser Punkte würde für die Gemeinde in naher bis mittlerer Zukunft bedeuten, 
dass eine Summe von Fr. 2 bis Fr. 4 Mio., je nach gewähltem Umfang der Arbeiten, investiert 
werden müsste. Dieser Umstand wie auch die Tatsache, dass der Betrieb eines Restaurants / 
Lagerhauses nicht zum Kerngeschäft einer Gemeinde gehören, hat den Kleinen Landrat bewo-
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gen, die Abgabe des Landes im Baurecht sowie den Verkauf des Gebäudes in die Wege zu lei-
ten. 
 
 
Vorgehen 
 
In seinem Beschluss vom 29. August 2006 legte der Kleine Landrat fest, wie er mit den Liegen-
schaften des Finanzvermögens weiterhin verfahren wolle. Dabei legte er folgende Strategie fest: 
 
"Der Kleine Landrat befürwortet die Absichten des Hochbauamtes, die Bewirtschaftung der ge-
meindeeigenen Immobilien zu überprüfen und wo sinnvoll, Änderungen vorzuschlagen. Zusätz-
lich gelangte er zur Überzeugung, dass Verkäufe von Liegenschaften aus dem Finanzvermögen 
grundsätzlich möglich sein sollten; jedoch muss der Handänderung ein Konzept zu Grunde gelegt 
werden. 
 
Der wichtigste Faktor für den Erwerb von Bauten im Bereich Finanzvermögen sind strategische 
Überlegungen. Es kann im Interesse der Gemeinde liegen, Durchgangsrechte zu sichern, wichti-
ge Objekte der Spekulation zu entziehen, Reserven für künftige Bauvorhaben zu bilden oder 
punktuell bezahlbaren Wohnraum für Einheimische zu schaffen. Die Behörde ist aber anderseits 
verpflichtet, die strategische Bedeutung ihrer Liegenschaften kontinuierlich zu überprüfen und 
falls sich die Ausgangslage ändert, diese Liegenschaften auch wieder zu veräussern. Ein weiterer 
massgeblicher Gesichtspunkt ist der finanzielle Aspekt. Die geplanten Verkäufe sollen sich für die 
Gemeinde lohnen. Der Verkaufspreis soll mindestens dem Versicherungswert, wenn möglich ei-
nem höheren Marktpreis, entsprechen (Buchverluste sind zu vermeiden). 3% des Verkaufserlö-
ses müssen höher sein als der durchschnittliche Nettoertrag der letzten fünf Jahre." 
 
Der Kauf des Von-Sprecher-Hauses war ein klar strategischer Entscheid. Mit dem Kauf konnte 
die Landschaft Davos Gemeinde verhindern, dass das Gebäude zum Spekulationsobjekt wurde. 
Die Gemeinde sieht es aber nicht als ihre Hauptaufgabe, ein Haus für Ferienlager und für einen 
Restaurationsbetrieb zu führen. Ausserdem stehen beim Von-Sprecher-Haus in den nächsten 
Jahren grössere Investitionen an. Nachdem im Jahr 2008 verschiedene Interessenten mit Kauf-
absichten an die Gemeinde herantraten, beschloss der Kleine Landrat, die Parzelle Von-
Sprecher-Haus zum Verkauf auszuschreiben mit der Auflage, dass weiterhin ein Restaurant be-
trieben und nach Möglichkeit der Lagerbetrieb aufrecht erhalten werden müsse. Gleichzeitig dürf-
te das Gebäude während 15 Jahren nicht abgerissen werden. Ausserdem sei mit dem Kaufange-
bot auch ein Betriebskonzept einzureichen. 
 
Auf die Ausschreibung meldeten sich zehn Interessenten, vorwiegend mit dem Hintergrund, das 
Von-Sprecher-Haus weiterhin als Haus für Ferienlager mit Restaurationsbetrieb weiterzuführen. 
Eine interne Arbeitsgruppe prüfte die Angebote und Kaufpreise, forderte Informationen nach und 
führte Gespräche mit den einzelnen Interessenten. Während diesen Abklärungen zeigte sich, 
dass wiederholt Bedenken geäussert wurden, dass das Gebäude zwar mit Auflagen verkauft 
werden könne, diese aber nach zehn Jahren ausser Kraft treten würden und es somit keine Ge-
währ mehr gäbe, dass das Von-Sprecher-Haus in seiner heutigen Form weitergeführt würde. 
 
Aufgrund dieser Bedenken prüfte die Arbeitsgruppe weitere Varianten und kam zum Schluss, 
dass die Interessen der Öffentlichkeit am besten gewahrt werden können, wenn das Gebäude 
verkauft und der Boden im Baurecht vergeben wird. Damit ist die Gemeinde im Vergleich zur Mie-
te und Pacht nicht für Sanierungsmassnahmen und Renovationen am Von-Sprecher-Haus ver-
antwortlich, hat aber über den langjährigen Baurechtsvertrag weiterhin die Möglichkeiten, über 
die Nutzung und Verwendung des Von-Sprecher-Hauses mitzubestimmen und bleibt weiterhin 
Eigentümerin dieses attraktiven Grundstücks. 
 
Vier Interessenten der engeren Wahl wurde Anfang Januar die neue Ausgangslage mit Variante 
Kauf/Baurecht mit einem Vertragsentwurf zugestellt. Von diesen vier Interessenten zeigten sich 
drei weiterhin interessiert. Aufgrund der Auflagen betreffend Weiterführung und Ausbau der Res-
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tauration, Weiterführung des Lagerbetriebs und Erhalt des Gebäudes mit seinem jetzigen Cha-
rakter wurde der Baurechtszins, nach Rücksprache mit dem Schätzungsamt, auf dem Ertragswert 
(und nicht wie sonst üblich auf dem Verkehrswert) berechnet. 
 
 
Interessenten 
 
Der Kleine Landrat prüfte die drei Angebote eingehend. Zwei dieser Angebote erfüllen die gebo-
tenen Anforderungen, unter anderem auch die anspruchsvollen touristischen Zielsetzungen 
betreffend Gastronomie im Gebiet Davosersee. Es handelt sich um folgende Interessenten: 
 
 
Interessent Räto Oberrauch (Stephan Stocker, Pächter) 
 
Der einheimische, ehemalige Unternehmer Räto Oberrauch gehört mit zu den Interessenten für 
das Von-Sprecher-Haus. Ihm liegt dieses Gebäude mit seiner einmaligen Lage sehr am Herzen. 
Er  möchte den Betrieb in ähnlicher Form weiterführen. Stephan Stocker hat das Restaurant be-
reits die letzten zwei Sommer als Pächter geführt. Dabei stehen für Räto Oberrauch und Stephan 
Stocker folgende Verwendungszwecke im Vordergrund: 
 
– kostengünstiger Beherbergungsbetrieb, 
– öffentlicher Restaurationsbetrieb, 
– verschiedene Einrichtungen für Freizeitaktivitäten für Einheimische und Gäste. 
 
Nutzungskonzept Oberrauch/Stocker: 
 
– Gruppenunterkunft: Während der Wintermonate eine gute Auslastung durch Spengler Cup, 


WEF, nationale und internationale Events sowie Lager. Davos verlor jüngst die Gruppenunter-
kunft Schiabach und die Betten im Time-Out. Das Von-Sprecher-Haus bietet Gewähr für den 
weiteren Bestand von Gruppenunterkünften ohne die Auflage Skipass. Im Sommer bietet das 
Von-Sprecher-Haus eine solide Infrastruktur für jegliche Art von Sport- und Schullagern. 


 
– Speisesaal: Der Speisesaal verfügt über ca. 90 Sitzplätze. Der Raum wird weiterhin für den 


Aufenthalt der Gruppen genutzt, bietet sich aber auch für Bankette, Familienfeiern etc. an. In-
vestitionen müssen getätigt werden. 


 
– Arvenstube: Dieses Bijou soll im Rahmen „klein aber fein“ während der Sommermonate bei 


schlechtem Wetter als Tagesrestaurant genutzt werden, am Abend hingegen werden die Gäs-
te dort kulinarisch verwöhnt.  


 
– Terrasse / Kiesplatz: Weiterhin attraktives Gartenrestaurant für Einheimische und Touristen. 


Familienfreundlichkeit wird gross geschrieben. 
 
– Anbau: Die Zimmer im Erdgeschoss des Anbaus sind geeignet als Personalzimmer. Die Dop-


pelzimmer im 1. Obergeschoss mit Seesicht werden hergerichtet und als Hotelzimmer vermie-
tet. Die Zimmer im 1. Obergeschoss mit Sicht zum Wolfgang können als Atelier-, Praxis- oder 
Therapieräume vermietet werden. 


 
– 6-Zimmer-Dachwohnung: Diese Wohnung bietet Gelegenheit zum Wohnen am Arbeitsplatz für 


die Betreiber oder die Angestellten des Betriebes. 
 
Dem KIGA sollen auch inskünftig Räumlichkeiten in der Liegenschaft zur Verfügung gestellt wer-
den. 
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Interessent Global Risk Forum GRF Davos 
 
Das Global Risk Forum GRF Davos ist eine neu gegründete Stiftung mit Sitz in Davos. Sie wird 
von Bund, Kanton und Gemeinde unterstützt und setzt sich folgende Ziele: 
 
– Aufbau eines neuen Forschungs- und Entwicklungsinstitutes am Standort Davos mit Akquisiti-


on von Forschungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsprojekten auf dem internationalen Markt 
(EU-Rahmenprogramme, Weltbank, Entwicklungsbanken, Entwicklungsorganisationen, etc.); 


– Organisation internationaler, wissenschaftlich-technischer Kongresse; 
– Aufbau einer praxisorientierten Aus- und Weiterbildung im Bereich Risikomanagement für ein 


nationales und internationales Teilnehmerfeld; 
– gezielte Ausbildungskurse für Studierende und Trainingskurse für Praktiker im Bereich Risiko- 


und Katastrophenmanagement. 
 
Nutzungskonzept GRF: 
 
– Gruppenunterkunft: Im Winter vor allem mit Kombi-Angeboten Skipass/Unterkunft für Gruppen 


und im Sommer Lager und Weiterbildungsangebote zum Risikomanagement, Klimawandel. 
Damit soll gerade auch im Sommer mit dem Ausbildungsangebot und den aktuellen Themen 
eine hohe Auslastung realisiert werden. 


 
– Restaurationsbetrieb/Arvenstube: Öffentlicher Restaurationsbetrieb mit Gartenwirtschaft ge-


führt durch einen professionellen Pächter / Géranten (geplant ist ein zusätzlicher Ausbau des 
Restaurationsbetriebes im Innern). Erfassung der Laufkundschaft (Spazierende am Davoser-
see, Touristen) und Schaffung eines "Restaurant Haus am See": Tagsüber mit einfachem 
Handwerker-Znüni und Mittagsmenu oder Businesslunch und abends als gute Adresse für ein 
gediegenes Abendessen an einmaliger Lage. Die Küche setzt den Schwerpunkt auf einheimi-
sche / regionale Produkte. 


 
– Anzahl Arbeitsplätze: bestehende halten und ausbauen. 
 
– Anbau: Bürobetrieb im neueren Teil, wo auch heute schon vom RAV Büroräumlichkeiten be-


trieben werden. Arbeitsplätze: Ausbau auf 20 bis 25 Arbeitsplätze. 
 
– Wohnung: Für die verschiedenen Forschungsprojekte arbeitet das GRF Davos mit Doktoran-


den und Studenten zusammenarbeiten. Da die Wohnungssituation in Davos im preisgünstigen 
Bereich eher angespannt ist, ist das GRF Davos darauf angewiesen, Unterkünfte anbieten zu 
können. 


 
Auch das GRF stellt dem KIGA weiterhin Räumlichkeiten zur Verfügung. 
 
 
Baurechtsvertrag 
 
Einige Eckdaten zum Baurechtsvertrag: 
 
– Baurechtsfläche 3'234 m² 
– Baurechtsdauer 50 Jahre 
– Ertragswert Boden Fr. 850'000.– 
– Nutzungsauflage für Restaurant zwingend 
– Nutzungsauflage für Lagerbetrieb gewünscht 
– Heimfallentschädigung 80 % 
– Kaufpreis Gebäude Fr. 1'000'000.– 
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Finanzierung 
 
Der Kleine Landrat verlangte von den Interessenten als Bedingung für eine allfällige Zusprechung 
des Von-Sprecher-Hauses durch den Grossen Landrat, dass spätestens bis zum Vortag der Sit-
zung des Gossen Landrates vom 26. März 2009 ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen einer 
Schweizer Bank vorgelegt wird. 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Das Von-Sprecher-Haus wurde von der Gemeinde in Form eines strategischen Kaufes erworben, 
um diese Liegenschaft der Spekulation zu entziehen und die knappe gastronomische Versorgung 
im Bereich Davosersee zu sichern. Der Erhalt des Restaurant- sowie, wenn möglich, auch des 
Ferienlagerangebots stand stets zuoberst auf dem Anforderungskatalog einer künftigen Nutzung. 
Zwei Interessenten stehen für den Kleinen Landrat als valable Kandidaten zur Übernahme des 
Von-Sprecher-Hauses zur Auswahl: Räto Oberrauch und das Global Risk Forum GRF Davos. 
Beide Interessenten garantieren mittelfristig auch die Arbeiten des KIGA an diesem Standort. Da 
der Restaurantbetrieb an diesem Ort eine grosse Bedeutung für Davos besitzt und dem Interes-
senten Oberrauch/Stocker eine etwas höhere Kompetenz in diesem Bereich beigemessen wird, 
stellt der Kleine Landrat folgenden 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
 
1. Dem aufliegenden Vertrag mit Räto Oberrauch, beinhaltend die Einräumung eines Baurechts 


an Parzelle 1995 im Werte von Fr. 850'000.– und den Verkauf des darauf stehenden Von-
Sprecher-Hauses zum Betrag von Fr. 1'000'000.–, wird zugestimmt. 


 
2. Der Kleine Landrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
3. Es wird festgestellt, dass dieser Beschluss gemäss Art. 12a Abs. 1 lit. e der Landschaftsver-


fassung (DRB 10) dem fakultativen Referendum unterliegt. 
 
 


  
 
 
 
 
Auflageakten 
- Baurechts- und Kaufvertrag 
- Konzepte Oberrauch / GRF 
 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
10.03.2009 13.03.2009 09-227  K2.2.2


 
 


An den Grossen Landrat 
Neubau Reservoir Chumma 


Projektgenehmigung und Verpflichtungskredit 
 
Ausgangslage 
1995 baute die Gemeinde die Lösch- und Trinkwasserversorgung Frauenkirch bis Glaris. Dazu 
gehörte auch das Reservoir Clavadel mit 300 Kubikmetern Lösch- und 200 Kubikmetern Brauch-
wasser. Der Wasserverbrauch nahm in den letzten Jahren stetig zu. Seit 1995 sind 15 Wohnge-
bäude und die Rinerlodge inkl. Sprinkleranlage dazugekommen. Es zeigte sich, dass bei sehr 
grossem Wasserverbrauch in Glaris die fast 4 Kilometer lange Leitung, welche nur von einem 
Ende gespiesen wird, die notwendige Wassermenge nicht vollständig zu transportieren vermoch-
te. Am Leitungshochpunkt in der Lengmatta riss der Wasserstrom jeweils ab. Die erforderliche 
Löschwassermenge konnte nur noch zum Teil geliefert werden. Dazu kommt 2010 der Bau der 
Grosswäscherei in Glaris. 
 
Neubau Reservoir 
Zur Verbesserung der Wasserversorgung in Glaris soll ein Gegendruckbehälter erstellt werden. 
Geplant ist ein neues Reservoir, welches die einseitige Versorgung aus dem Reservoir Clavadel 
aufhebt. Das bestehende Reservoir Clavadel ist inskünftig für die Versorgung von Frauenkirch 
und das neue Reservoir Chumma für Glaris bestimmt. Dafür ist eine komplette Zonentrennung 
vorgesehen. Das neue Reservoir liegt 25 Meter tiefer als das Reservoir Clavadel. Die Größe der 
Behälter wurden wie folgt festgelegt: 
 
 - Brauch- und Notreserve 150 m3 
 - Löschreserve 100 m3 
 - Gesamtvolumen 250 m3 
 
Das Reservoir liegt direkt am Chummeralpweg. Es ist keine zusätzliche Erschliessung erforder-
lich.  
 
Beitrag Gebäudeversicherung Graubünden 
Gemäss dem Regulativ für Beitragsleistungen der Gebäudeversicherung Graubünden an die 
Löschwasserversorgung wird ein Grundbeitrag von 20 % geleistet. Der Beitrag an den Bau von 
Reservoirs inkl. der notwendigen Infrastruktur wird in Bezug zum Löschwasseranteil berechnet. 
Dieser beträgt 40 %. Somit kann mit einem Beitrag von ca. Fr. 135'000.- gerechnet werden.  
 
Gemeindebeitrag an die Löschwasserversorgung 
Laut Artikel 30 des Landschaftsgesetzes über die Wasserversorgung DRB 66 leistet die Gemein-
de Beiträge zu Lasten des Gemeindehaushaltes an die Erhaltung und Erweiterung der Hydran-
tenanlagen. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Löschreserven. Nach bisheriger Praxis (Re-
servoirs Wolfgang, Grüeni, Flüela etc.) ist der Gemeindebeitrag gleich hoch wie der Beitrag der 
Gebäudeversicherung Graubünden. Die anrechenbaren Kosten sind 40 % der Gesamtkosten und 
davon 20 % bzw. Fr. 135'000.-. 
 
 
 
 
Kosten und Finanzierung 
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Die Kosten stellen sich wie folgt dar: 
 
 - Kostenvoranschlag vom Januar 2009 Fr. 1'690'000.- 
 - Beitrag Gebäudeversicherung ca. Fr.  135'000.- 
 - Gemeindebeitrag Löschwasserversorgung Fr. 135'000.- 
 - Nettokosten Reservoir Chumma ca. Fr.  1’420'000.- 
 
Das Verpflichtungskonto der Wasserversorgung weist per Ende 2008 einen positiven Bestand 
von etwa 2.6 Mio. Franken auf.  
 
Landerwerb 
Das neue Reservoir kommt auf die Parzelle 2508 an der Strasse zur Chummeralp zu liegen. Mit 
der Grundeigentümergemeinschaft konnte ein Baurechtsvertrag für 90 Jahre abgeschlossen wer-
den.  
 
Baubewilligung, Bauausführung, Kreditbedarf 
Die Bewilligung für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen liegt vor. Es ist vorgesehen, 
das Reservoir Chumma 2009 bis 2010 zu realisieren. Der Kreditbedarf sieht wie folgt aus: 
 
 - Im Voranschlag 2009 enthalten Fr. 1'150'000.- 
 - In den Voranschlag 2010 aufzunehmen Fr. 540'000.- 
 - Total Fr. 1'690'000.-  
 
Situation Clavadel bis Glaris 


    
 Bestehende Versorgungsleitung zwischen Reservoir Clavadel und Glaris (Ortolfi) 
 Projekt Reservoir Chumma mit Verbindungsleitung zum Versorgungsnetz 
 Projekt Grosswäscherei Glaris 
 


 
Zusammenfassung 


Reservoir Clavadel


Zonentrennschacht Chumma


Zonentrennschacht Ried


Wäscherei Glaris


Reservoir Chumma 
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Mit dem vorliegenden Projekt sichert die Wasserversorgung Davos die Lösch- und Trinkwasser-
versorgung im Unterschnitt während verbrauchsarmen Zeiten und während einem Spitzen-
verbrauch. Nebst der Sicherstellung der Wasserversorgung verbessern sich auch die Druckver-
hältnisse im Leitungsnetz. Druckschläge, welche durch plötzliches Ansteigen des Verbrauchs auf-
treten, haben oft ein Vielfaches des Betriebsdruckes. Diese können über die neue Wasserleitung 
zum Reservoir Chumma entlastet werden. Zudem werden die, bei sehr großem Trinkwasser-
verbrauch entstehenden Unterdrücke, weitgehend eliminiert.  
 
Mit dem Bau der Grosswäscherei in Glaris steigt der Wasserverbrauch im Unterschnitt um etwa 
50 %. Das neue Reservoir Chumma sichert die Versorgung. Zudem können im Löschwasserbe-
hälter ungefähr 100 % des Tagesverbrauchs der Wäscherei gespeichert werden. Die wichtigsten 
Betriebszustände und Daten im neuen Reservoir werden an die Leitzentrale an der Molkerei-
strasse übermittelt, registriert und damit der einwandfreie Betrieb der Anlagen gewährleistet. Der 
äussere Schutz der Neuanlage stellt eine Zutrittsüberwachung sicher.  
 
Mit dieser Investition können im Unterschnitt die Löschwasserversorgung gemäss den Anforde-
rungen der Gebäudeversicherung Graubünden und die Trinkwasserversorgung sichergestellt 
werden.  
 
 


Der Kleine Landrat beantragt dem Grossen Landrat: 
 
 


1. Es sei das Projekt „Neubau Reservoir Chumma“ zu genehmigen und dafür ein Verpflich-
tungskredit von Fr. 1’690'000.- freizugeben (Preisbasis Januar 2009). Der Kredit untersteht 
dem fakultativen Referendum.       


  
2. In den Voranschlag 2010 sei der Gemeindebeitrag an die Löschwasserversorgung von Fr. 


135’000.- aufzunehmen (Konto Feuerwehr).  
 
3. Der Grosse Landrat überträgt die Ausführung des Projektes dem Kleinen Landrat.  
 
 


  
 
 
Auflage 
Projektmappe vom November 2008 
 
Mitteilung an 
Caprez Ingenieure AG, Sportweg 1, 7270 Davos Platz 
Martin Raich, Finanzverwalter 
Kurt Eberle, Gemeindeingenieur 
Rolf Sigrist, Bauleiter 
Marcel Klucker, Brunnenmeister 
 








 


Dr. sc. techn. Britta Allgöwer, Wissensstadt Davos, Rathaus, Berglistutz 1, 7270 Davos Platz 
Tel. +41 (0)81 414 33 13, Mobiltel. +41 (0)79 798 53 49, E-Mail: britta.allgoewer@wissensstadt.ch, www.wissensstadt.ch 


 


Die Wissensstadt Davos wird getragen vom Bund, dem Kanton Graubünden und der Landschaft Davos Gemeinde 


An die Mitglieder des  
Grossen Landrates und des  
Kleinen Landrates von Davos 


 
 


Davos, 11. März 2009 
 
 
Die Wissensstadt Davos 
Präsentation an der Sitzung des Grossen Landrates von Davos am 26. März 2009 
 
Sehr geehrter Herr Landratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Mitglieder des Grossen Landrates und des Kleinen Landrates 
 
Im Anschluss an Ihre Sitzung vom 26.3.2008 erhält die Wissensstadt Davos Gelegenheit, sich 
vorzustellen und über Ihre Tätigkeiten zu berichten. Für Ihr Interesse und Ihre Zeit möchte ich 
mich schon jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken.  
Die Präsentation wird die folgenden Punkte behandeln: 
- Wer ist die Wissensstadt Davos, was tut sie? 
- Der Forschungsplatz Davos 
- Zukunftsperspektiven 
In der Beilage möchte ich Ihnen zwei Arbeiten überreichen, die ich zum Forschungsplatz 
Davos ausarbeiten liess. Zum einen handelt es sich eine Wertschöpfungsanalyse über die 
Davoser Forschungsinstitute („was bringen die Institute Davos?“), zum andern um eine Analyse 
der Standortqualität von Davos aus Sicht der Forschungsinstitute („was behält die Institute in 
Davos, was treibt sie weg?“). Ebenfalls in der Beilage erhalten Sie zwei kurze Artikel aus der 
Südostschweiz, welche diese Studien kommentieren und Ihnen gleich als Zusammenfassung 
dienen können.  
Ich freue mich auf die direkte Begegnung und die Diskussion mit Ihnen am 26. März 2009. 
 
 Mit freundlichen Grüssen  
 


  
 Britta Allgöwer 
 Leiterin Wissensstadt Davos 
Beilagen: 
- erwähnt 
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Forschullgsförderung zahlt
sich für Davos vielfach aus
Die Gemeinde Davos muss den
Forschungsplatz stärken. Dies
ist das Fazit einer aktuellen
Wertschöpfungsstudie über die
vier Forschungsinstitute. Diese
haben Davos allein 2006 eine
Wertschöpfung von stolzen 37
Millionen Franken eingebracht.


Von BIa Zier


Davos. - Aus den Reihen des Davo-
ser Grossen Landrats wird gebets-
mühlenartig die Forderung aufge-
stellt, neue Firmen im Landwassertal
anzusiedeln. Doch bekannterweise
besitzt Davos nicht einmal Landre-
serven, um dem vorhandenen Gewer-
be die Möglichkeit zur Expansion zu
bieten. Umso wichtiger ist es also, die
bereits in Davos aktiven Unterneh-
men zu unterstützen, um sich so zu-
mindest deren Erhalt und Wertschöp-
fung langfristig zu sichern. Das gilt ex-
plizit auch für den Forschungsplatz
Davos.


Erstmals liegen jetzt Zahlen vor
Die vier seit Jahrzehnten in Davos an-
sässigen Forschungsinstitute (siehe
Kasten) fristen bezüglich der öffentli-
chen Wahrnehmung ihrer Wertschöp-
fung ein stiefmütterliches Dasein.
«Was bringen die uns denn finanziell
überhaupt?», ist deshalb eine oft ge-
stellte Frage, wenn es um die finan-
zielle Förderung des Forschungs-
platzes seitens der öffentlicheffEand


geht
Nun kann erstmals belegt werden,


dass diese Forschuninstitüte 4on
Weltruf auch einen beachtlichen Bei-
trag zur Wertschöpfung von Davos


leisten. Ermöglicht hat dies die ange-
hende Wirtschaftsgeografin Jacqueli-
ne Kaiser. Sie hat im Auftrag der
Wissensstadt Davos ihre Diplomar-
beit dem Thema «Die regionalwirt-
schaftliche Bedeutung der Davoser
Forschungsinstitute » gewidmet.


Sinnvoll investierte Steuergelder
Erstellt wurde die Studie mit aus dem
Jahr 2006 stammenden Zahlenmate-
nal. In einer wahren Sisyphusarbeit
hat Kaiser bei allen Forschungsinstitu-
ten Unmengen von Daten gesammelt
und liefert nun darauf basierend um-
fassende Erkenntnisse. Im Zentrum
steht dabei die Beantwortung der Fra-
gen, wie viele Steuergelder die Ge-
meinde Davos den Forschungsinstitu-
ten via Subventionen hat zukommen
lassen, und welche Wertschöpfung da-
raus resultierte.


Das ermittelte Verhältnis von erhal-
tenen Subventionen zeigt, dass die
Gemeinde Davos einen beachtlich fi-
nanziellen Nutzen aus dem For-
schungsplatz zieht: Die Gemeinde
Davos richtete im Jahr 2006 rund
980 000 Franken Subventionen an
die Forschungsinstitute aus. Im glei-
chen Jahr generierten die Subventi-
onsempfänger ihrerseits - inklusive
aller Steuerabgaben - eine lokale
Wertschöpfung von 37,2 Millionen
Franken. Folglich sicherte im Jahr
2006 ein von der Gemeinde Davos in-
vestierter Steuerf ranken im Landwas-
sertal eine Wertschöpfung von 38
Franken. Dies unter Berücksichtigung
der Zuwendungenw4terer Geldge-
her an den Forchugslatz sowie der


von den Forschungsinstituten selber
erwirtschafteten Mittel.
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Viele Branchen können profitieren
Gemäss der Studie profitieren vor al-
lem die Davoser Gastronomie, der
Detailhandel sowie die Immobilien-
branche von den Forschungsinstitu-
ten. Hier wurde 2006 eineWertschöp-
fung von 8,7 Millionen Franken er-
zielt. Diese ist insbesondere auf die
Ausgaben von Besuchern der von
den Forschungsinstituten organisier-
ten Kongresse. aber auch dci' Instituts-
angestellten zurückzuführen.


Unterstützen, bevor es zu spät ist
Die Studienverfasserin gelangt zum
Schluss, dass es für die Gemeinde Da-
vos sinnvoll ist, den Forschungsplatz


KLUG ANGELEGTES GELD


Im Jahr 2006 hat ein von der Gemeinde Davos n die Forschungsinstitute investierter Franken
vor Ort 38 Franken Wertschöpfung generiert.


Forschungsinstitut


SIAF


FMOD,VRC
SLF


Alle Fqrschungsinstitct


Subventioniening In Fr.


324 000


000
0


000


000 Franken


Wertschöptung in Fr. V9rhältnis


2 38 600
2645300


10833200
352500


225 600 FrapI


03 5dDO5TJCWrI7


Weltweit renommierte Davoser Forschungsinstitute
Davos. - Das Datenmaterial für die
Studie zum Thema «Die regional-
wirtschaftliche Bedeutung der Da-
voser Forschungsinstitute» haben
die vier in Davos ansässigen For-
schungsinstitute geliefert. Ihre Tätig-
keit stösst weltweit auf grosse Beach-
tung. Die Institute beschäftigen zu-
sammen rund 35( Personen mit ei-
ne;' Lohnsumme von gesamthaft et-
wa 28 Millionen Franken.


Das grosste der Forschungsinstitu-
te ist das in eine Stiftung eingebet-
tete AO-Zentrum mit rund 170 Ar-
beitsplätzen. Die schweizweit vor al-
lem aufgrund ihres Lawinenbulletins
bekannteste Davoser Forschungs-


zu starken und zu unterstützen. «Die-
se Unterstützung ist insbesondere
notwendig. da es infolge des starken
Standortwcttbcwerbs in Zukunft
schwierig werden könnte, die For-
schungsinstitute und ihr Personal an
Davos zu binden», so Kaiser.


Quasi zum selben Fazit gelangte ei-
ne im vergangenen August publizier-
te Standortsanalyse. Daraus ging her-
vor, dass Davos seinen Forschungs-
platz mit mehr Zukunftsbewusstsein
und einer starken Standortpolitik för-
dern und stärken müsse, Die jetzt vor-
liegenden Zahlen sprechen Bände, die
Ratschläge ernst nehmen muss nun
die Politik.


einrichtung ist das WSL-lnstitut für
Schnee- und Lawinenforschung mit
120 Angestellten.


Zwei weitere Institutionen sind
unter dem Dach der Stiftung Schwei-
zerisches Forschungsinstitut für
Hochgebirgsklima (SF1) angesiedelt.
Dabei handelt es sich zum einen
um das Physikaliseh-Meteorologi-
sche Observatorium und Weltstrah-
lungszentrum Davos. das rund 30
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zählt. Zum andern gehört gehört das
Schweizerische Institut für Allergie-
und Asthmaforschung mit etwa 30
Beschäftigten zum SF1. (bz)
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Das grösste Institut der Alpenmetropole: Durch die Aktivitaten des A0-Zentrums wurde 2006 in Davos eine Wertschöpfung
von 21 Millionen Franken erzielt. Bit Nadja Sirnmen
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Die Südostschweiz, Graubünden
Freitag, 15. August 2008
Ressort Region


Masterplan für den Davoser Forschungsplatz notwendig


Wie kann Davos die seit vielen Jahrzehnten vor Ort tätigen Forschungsinstitute fördern und den
Forschungsplatz als solchen stärken? Mit mehr Zukunftsbewusstsein sowie einer starken
Standortpolitik. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor.


VON BÉLA ZIER


Davos. – Nebst dem Tourismus, dem Kongresswesen sowie dem arg dezimierten Klinikstandort besitzt Davos
mit seinen vier Forschungsinstituten (siehe Kasten) ein weiteres, aber oft unterschätztes Standbein. Denn an
diesen Institutionen von Weltruf werden rund 350 Personen mit einer Lohnsumme von total etwa 28 Millionen
Franken beschäftigt. Dass sich fernab der Schweizer Metropolen mit ihren Universitäten ein solcher
Forschungsplatz entwickeln konnte – und bislang auch bewahrt werden -, ist aussergewöhnlich. Dies darf aber
nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Denn auch das Forschungssegment gilt es zu hegen und zu
pflegen.
Was aber kann die Gemeinde Davos für ihre Forschungsinstitute tun? Mit dieser zentralen Frage befasst sich
eine neue Studie, in der eine Standortanalyse durchgeführt wurde. Die Untersuchung ist Teil eines
Forschungsprojekts der Wissensstadt Davos mit dem Thema «Wertschöpfungsstudie Forschungsplatz Davos im
Kontext regionalpolitischer Entwicklungen». Mit diesem Projekt sollen Grundlagen für zukünftige
Fördermassnahmen geschaffen werden.


Gemeinde hat Handlungsspielraum


Aus der Studie ergeben sich Hinweise, dass die Gemeinde Davos einen Handlungsspielraum zur Förderung des
Forschungsplatzes Davos besitzt. Dieser sei aber dadurch begrenzt, dass die Standortentscheidungen nicht
unbedingt vom betreffenden Institut gefällt werden. Dies betrifft insbesondere die AO Stiftung, über deren
Geschicke eine international besetzte Kommission entscheidet, sowie das Institut für Schnee- und
Lawinenforschung. Dieses ist Teil der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
und gehört zum Bereich der ETH Zürich. Da aber der Forschungsplatz Davos auch eine «kritische Grösse»
besitzen müsse, würden die Schicksale der einzelnen Institute voneinander abhängen.


Regionale Verbundenheit stärken


Mit Verbesserungen könnte die Standortfestigkeit der Forschungsinstitute erhöht werden. Dafür, so die
Schlussfolgerung in der Studie, sollte die regionale Verbundenheit, die im Laufe der Zeit abgenommen habe,
wieder gestärkt werden. Dies bedeute gemäss den leitenden Vertretern der vier Forschungsinstitute
insbesondere den Erhalt sowie Ausbau der standortbezogenen Subventionen durch die Gemeinde Davos und
den Kanton Graubünden. Hinzu komme die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vor Ort und die eigentliche
Standortentwicklung. Zu dieser wird als zentraler Wunsch die Neuansiedlung von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen genannt, die sich beispielsweise auf den Klima- oder Biotechbereich spezialisiert
haben. Bei der Einschätzung, welcher Aufwand der Gemeinde Davos für eine Stärkung des Forschungsplatzes
entstehen würde, gehen die Meinungen der dazu befragten Gemeindevertreter und Kadermitarbeiter der
Institute auseinander. Mehr Aufschluss darüber wird eine in Arbeit befindliche Wertschöpfungsstudie zum
Forschungsplatz Davos bringen.
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Das neue Leitbild auch umsetzen


Abschliessend ist in der Studie festgehalten, dass bei deren Durchführung der Eindruck gewonnen wurde, dass
die aus dem im neuen Leitbild der Gemeinde Davos abgeleiteten Forderungen für das Standbein Bildung und
Forschung «noch eher ein Lippenbekenntnis» seien. Leitbilder könnten aber Makulatur bleiben, wenn ihnen
kein verbindlicher Masterplan folge. Denn während Davos seine Entwicklung zum Forschungsstandort
historischen Begebenheiten und Zufällen zu verdanken habe, liege die Zukunft nun zu einem guten Teil in den
Händen der heutigen Entscheidungsträger, so das Fazit der Untersuchung.


Vier Institute von Weltruf im Hochgebirge


Davos. – Auf dem Forschungsplatz Davos sind heute insgesamt vier Institute tätig. Zwei dieser Institutionen
sind unter dem Dach der Stiftung Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima (SFI) beheimatet.
So das Physikalisch-Meteorologische Observatorium und Weltstrahlungszentrum Davos, dessen Geschichte
schon im Jahr 1907 begann (rund 30 Mitarbeiter). Ebenfalls zum SFI zählt das Schweizerische Institut für
Allergie- und Asthmaforschung (30 Beschäftigte). Die in der Schweiz wohl bekannteste Davoser
Forschungseinrichtung ist das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Es besteht seit 1942
und beschäftigt heute zirka 120 Mitarbeiter. Das grösste Forschungsinstitut im Landwassertal ist das in eine
Stiftung eingebettete AO Zentrum. Gegründet wurde die AO Stiftung 1958 als Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthese. In Davos ist die Zentrale der weltweit tätigen Stiftung sowie ihre Forschungsabteilung ansässig.
Die Zahl der Arbeitsplätze beläuft sich auf rund 170.
In Gründung befindlich ist zudem derzeit die Stiftung Global Risk Forum Davos. Sie will im Landwassertal ein
Institut mit 20 Arbeitsplätzen aufbauen. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit vorhandene
Wissen über Katastrophen- und Risikomanagement besser zugänglich und nutzbar zu machen. (béz)
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